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HIV und Hepatitis sind keine neuen Themen für 

diejenigen, die sich mit der Lebenssituation und 

der Gesundheitsförderung drogengebrauchen-

der Menschen auseinandersetzen. Einige Ent-

wicklungen der letzten Jahre haben jedoch ver-

stärkten Handlungsbedarf aufgezeigt – allen vo-

ran die 2016 veröffentlichte DRUCK-Studie des 

Robert-Koch-Institut. Knapp fünf Prozent der 

Menschen mit intravenösem Drogenkonsum, die 

an der Studie beteiligt waren, waren mit HIV 

infiziert, 44 Prozent hatten eine chronische He-

patitis-C-Infektion. Die Anbindung an die Be-

handlung funktionierte nahezu gleichermaßen 

schlecht bei Drogengebrauchenden mit HIV- und 

HCV-Infektion. Trotz der Revolution in der HCV-

Therapie, die seit 2014 eine Reihe an neuen, 

hochwirksamen und nebenwirkungsarmen Me-

dikamenten hervorgebracht hat, steigen Inzi-

denzen weiter an, während die Behandlungszah-

len nach einem kurzen Peak im Jahr 2015 wieder 

zurückgehen.  

 

Die Ergebnisse der DRUCK2.0-Studie haben auf-

grund zwei untersuchter Bundesländer keine 

bundesweite Aussagekraft, zeigt jedoch deutli-

che Tendenzen in Bezug auf die anhaltend ho-

hen Werte bei den i.v. Konsumvorgängen in Haft 

sowie bei Teilen von Konsumutensilien in den 

letzten dreißig Tagen außerhalb (RKI, 2023).  

 

Zielgruppenübergreifend wurde dieser Hand-

lungsbedarf auch auf bundesweiter wie interna-

tionaler Ebene erkannt und in politische Strate-

gien übersetzt. Die Bundesregierung hat im April 

2016 eine Strategie zur Eindämmung von HIV, 

Hepatitis B und C sowie anderen sexuell über-

tragbaren Infektionen ("BIS 2030 – Bedarfsorien-

tiert, Integriert, Sektorübergreifend") beschlos-

sen. Im Mittelpunkt steht hier u.a. die Eliminati-

on von Hepatitis C bis zum Jahr 2030. 

 

  

VORWORT 
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Drogengebrauchende spielen hierbei eine 

Schlüsselrolle. Knapp 80 Prozent der HCV-

Neuinfektionen sowie knapp 12 Prozent der HIV-

Neuinfektionen werden i.v. Drogengebrauchen-

den zugerechnet. Wesentliche Herausforderun-

gen bestehen nicht nur darin, Drogengebrau-

chende mit einer Diagnose an Versorgungssys-

tem anzubinden und eine kontinuierliche Be-

handlung zu gewährleisten, sondern auch darin, 

Drogengebrauchende ohne bisherige Anbindung 

ans Medizinsystem in Beratungs- und Testange-

bote zu bringen. Niedrigschwellige Einrichtun-

gen sind hierfür die ideale Anlaufstelle – in der 

Regel kennen sie ihre Klient*innen und Besu-

cher*innen sehr gut, genießen deren Vertrauen 

und kennen ihre Bedürfnisse. Dennoch verfügt 

erst eine Minderheit dieser Einrichtungen über 

eigene HIV- und Hepatitis-Beratungs- und Tes-

tangebote, nicht zuletzt aufgrund fehlender Res-

sourcen. Die Zielerreichung von 2030 wird je-

doch wesentlich davon abhängen, ob es Aids- 

und Drogenhilfen in Kooperation mit Ländern 

und Kommunen gelingt, ein Netz solcher Projek-

te zu implementieren. Expert*innen Einschät-

zungen kommen zu dem Schluss, dass das Ziel 

nicht erreicht werden kann, wenn Drogenge-

brauchende Menschen und Menschen in Haft 

nicht stärker in den Fokus und somit in die medi-

zinische Versorgung genommen werden. (Quelle 

Stöver/Schäffer, 2023).  

 

Die Deutsche Aidshilfe auf Bundesebene und die 

Aidshilfe NRW auf Landesebene stellen sich die-

sen Herausforderungen. Dieses Handbuch, das 

gemeinsam durch die beiden Dachverbände und 

die unersetzbare Expertise aus der Vor-Ort-

Arbeit entwickelt wurde, möchte einen Beitrag 

dazu leisten, das Wissen über HIV, Hepatitis und 

STIs bei Mitarbeitenden niedrigschwelliger Ein-

richtungen im Drogenbereich zu erhöhen und 

Hinweise zur methodischen, finanziellen, perso-

nellen und räumlichen Umsetzung eines Bera-

tungs- und Testprojekts zu geben.  

 

Die zweite Auflage umfasst nun rechtliche und 

konzeptionelle Aktualisierungen zum Thema 

Testung und Beratung von drogengebrauchen-

den Menschen und ergänzt das Arbeitsfeld Haft. 
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Geschäftsführung 
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Mascha Zapf 

Fachbereich Drogen/Strafvollzug 
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Landesgeschäftsführer 
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Am Ende dieses Moduls haben Leser*innen  

Kenntnisse zu folgenden Inhalten:  

 Grundlagen von HIV und HCV 

 Übertragungswege von HIV und HCV 

 Screening und Diagnose von HIV und HCV 

 Das diagnostische Fenster 

 HIV- und HCV-Behandlungsmöglichkeiten. 

MODUL 1  
GRUNDLAGEN 
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1.1  

GRUNDLAGEN 
HIV 

 HIV schwächt, wenn keine HIV-Medikamente  

genommen werden, die Fähigkeit des Körpers, 

Krankheitserreger zu bekämpfen. 

 HIV ist schwer übertragbar, im Alltag besteht kein 

Ansteckungsrisiko.   

 Zu Infektionen kommt es vor allem beim Anal- und Vaginalverkehr 

ohne Kondom mit unbehandelten Menschen mit HIV und beim 

gemeinsamen Gebrauch von Drogenkonsumutensilien. 

 Antiretrovirale Medikamente unterdrücken die Vermehrung von 

HIV. Es kommt jedoch nicht zu einer Heilung.   

 Eine rechtzeitig begonnene ART ermöglicht eine normale 

Lebenserwartung und vermeidet Aids.  

 Menschen mit einer Viruslast unter der Nachweisgrenze können 

das Virus sexuell NICHT übertragen. 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 
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HIV steht für den englischen Begriff „Human 

Immunodeficiency Virus“ (das Humane Immun-

schwäche-Virus). Das Virus schwächt, wenn kei-

ne HIV-Medikamente genommen werden, die 

Fähigkeit des Körpers, Krankheitserreger und 

fehlerhafte Körperzellen zu bekämpfen. Dies 

führt zu einem geschwächten Immunsystem, 

was den Körper dann für bestimmte Erkrankun-

gen – z.B. eine Lungenentzündung – anfällig 

macht. 

 

HIV ist schwer übertragbar, im Alltag besteht 

kein Ansteckungsrisiko. Zu Infektionen kommt es 

vor allem beim Anal- und Vaginalverkehr ohne 

Kondom/Femidom mit Menschen mit unbehan-

delter HIV-Infektion und beim gemeinsamen 

Gebrauch von Spritzen und Nadeln beim Dro-

genkonsum. 

 

Antiretrovirale Medikamente unterdrücken die 

HIV-Vermehrung, auch wenn sie das Immunsys-

tem nicht völlig wiederherstellen und die Viren 

nicht wieder aus dem Körper entfernen können.  

 

 
HIV ist ein sogenanntes Retrovirus. Die einzelnen 

Wirkstoffe der antiretroviralen Medikamente 

greifen an verschiedenen Stellen in den Vermeh-

rungszyklus des Virus ein. Der Erfolg der Thera-

pie wird daran gemessen, wie viele Viruspartikel 

noch im Blut nachgewiesen werden können. 

Wenn die Virusbelastung unter der sogenannten 

Nachweisgrenze liegt, ist das Therapieziel er-

reicht. Dies ist heute die Regel. Bleibt die Be-

handlung stabil wirksam, kann HIV sexuell nicht 

übertragen werden. Safer-Use-Praktiken beim 

Drogenkonsum müssen hingegen weiter einge-

halten werden. 

 

Von Aids („Acquired Immune Deficiency Syndro-

me“, erworbenes Abwehrschwächesyndrom) 

spricht man, wenn bestimmte, zum Teil lebens-

bedrohliche Erkrankungen auftreten. Dazu gehö-

ren schwere Infektionen wie Lungenentzündun-

gen und Tumore wie das Kaposi-Sarkom. Von 

Aids spricht man auch dann, wenn zwar keine 

Symptome vorliegen, aber die Zahl der CD4-

Helferzellen, die eine wichtige Rolle bei der Steu-

erung des Immunsystems spielen, im Blutserum 

unter 200 pro Mikroliter Blut liegt.  

 

Mit einer rechtzeitig begonnenen und lebenslang 

fortgeführten antiretroviralen Therapie (ART) 

kann man eine annähernd normale Lebenserwar-

tung bei relativer Beschwerdefreiheit erreichen 

und Aids vermeiden. 
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1.1.1  

HIV-ÜBERTRAGUNG 

 

 Zu diesen Körperflüssigkeiten gehören vor 

allem Blut, Sperma, Scheidenflüssigkeit und 

der Flüssigkeitsfilm auf der Schleimhaut des 

Enddarms. 

 

 Am häufigsten wird HIV beim ungeschützten 

Geschlechtsverkehr weitergegeben.  

 

 Sehr riskant ist außerdem die gemeinsame 

Benutzung von Spritzen und Nadeln beim 

Drogenkonsum.  

 

Vor HIV kann man sich gut schützen,  

nämlich durch Safer Sex und Safer Use. 

 

HIV ist schwer übertragbar, im Alltag besteht 

kein Ansteckungsrisiko. Ein Infektionsrisiko be-

steht nur, wenn infektiöse Körperflüssigkeiten 

mit Wunden oder Schleimhäuten in Berührung 

kommen.  

HIV-positive Frauen können bei der Geburt oder 

beim Stillen HIV auf ihr Kind übertragen. Dieses 

Risiko lässt sich aber heute durch Medikamente 

und andere Maßnahmen fast vollständig aus-

schalten. Daher werden schwangeren Frauen in 

Deutschland automatisch während der Schwan-

gerschaftsvorsorge HIV-Tests angeboten. Eine 

HIV-Infektion allein ist also kein Grund, auf eine 

Schwangerschaft zu verzichten. 

Das Risiko einer HIV-Übertragung ist erhöht, wenn sich besonders viele Viren im Blut und den Kör-

perflüssigkeiten befinden. Das ist zum Beispiel in den ersten zwei bis vier Wochen nach einer HIV-

Neuinfektion der Fall, weil sich das Virus in diesem Zeitraum besonders stark vermehrt. 

 



MODUL 1 | GRUNDLAGEN 

10 

1.1.2 

HIV-TEST 

HIV-SCREENING  
UND DIAGNOSE 

Es gibt mehrere gute Gründe dafür, sich auf 

HIV testen zu lassen: Nach einer Übertra-

gungsmöglichkeit, aber auch als Routinetest 

2x jährlich; sollte man ein erhöhtes Risiko ei-

ner Ansteckung mit HIV haben (als i.v. Konsu-

mierende Person oder Sexarbeitende*r). Ein 

HIV-Test ist die einzige Möglichkeit herauszu-

finden, ob jemand HIV-positiv ist. 

 

HIV-Tests im Überblick 

Es gibt unterschiedliche HIV-Testverfahren. 

Diese werden zu unterschiedlichen Zwecken 

eingesetzt und haben jeweils Vor- und Nach-

teile. In der Regel wird zuerst ein HIV-

Suchtest durchgeführt. Ist das Ergebnis „re-

aktiv“ (vorläufig positiv), dann bedeutet dies, 

dass die Probe mit dem Test „reagiert“ hat. 

So ein Ergebnis muss aber auf jeden Fall 

durch einen Bestätigungstest validiert wer-

den. Ein PCR-Test (Polymerase-Kettenreak-

tions-Test, der die RNA des HIV-Virus direkt 

nachweist) wird zumeist zur Kontrolle der 

Viruslast bei HIV-Positiven eingesetzt. 

 Regelmäßige HIV-Tests schützen  

die Gesundheit, weil dadurch eine 

frühzeitige Behandlung möglich wird. 

 Alle reaktiven HIV-Suchtests (vorläufig positive 

Tests) müssen durch einen Labortest anhand einer 

Blutprobe bestätigt werden, um eine definitive HIV

-Diagnose stellen zu können. 

 Das „diagnostische Fenster von 6 oder 12 Wochen“ 

bedeutet, dass negative HIV-Tests je nach Verfah-

ren erst 6 oder 12 Wochen nach dem Infektions-

risiko verlässlich sind.  

 Seit dem Wegfall des Ärzt*innenvorbehalts (2020) 

bei der Testung auf HIV, HCV und Syphilis, können 

Mitarbeitende von Aidshilfen, Gesundheitsämtern 

und Drogenberatungsstellen selbstständig testen. 

So kann ohne Anwesenheit von Ärzt*innen auf die 

konstant hohe Zahl der unerkannten Infektionen 

reagiert werden. 

 Positive HIV-Diagnosen müssen gemeldet werden, 

das kann aber anonym erfolgen. 

 Eine möglichst frühe Behandlung der HIV-Infektion 

ist für die langfristige Gesundheit wichtig. 

 Die Behandlung erfolgt mit einer Medikamenten-

kombination in Tablettenform (antiretrovirale 

Kombinationstherapie, ART) und ist mittlerweile 

auch per Depotspritze möglich. 

 Die regelmäßige Einnahme ist für die Unter-

drückung der Virusvermehrung und damit die 

Vermeidung von Resistenzen wichtig. 

 Solange die regelmäßige Einnahme sichergestellt 

werden kann, wird die Behandlung der HIV-

Infektion für alle ehemaligen, aktiven und 

substituierten Drogengebrauchenden 

gleichermaßen empfohlen.  

 ART-Medikamente und Drogen können 

miteinander in Wechselwirkung treten,  

was bei der Therapieauswahl und der Dosierung 

beachtet werden muss. 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 

Wenn der HIV-Schnelltest auf Antikörper 

reagiert, so spricht man meist von einem 

„reaktiven“ Ergebnis. Dieses soll verdeutli-

chen, dass das Ergebnis erst noch durch 

einen Bestätigungstest validiert werden 

sollte.  

POSITIV—REAKTIV 
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Der Suchtest 

Der Suchtest kann als Labortest und als Schnelltest durch-

geführt werden. Ein positives/reaktives Testergebnis muss 

in beiden Fällen durch einen Bestätigungstest validiert 

werden. 

 

HIV-Antikörper-Suchtest 

Bei einem HIV-Test handelt es sich in der Regel um einen 

Antikörper-Suchtest. Das heißt, es wird im Blut nach Anti-

körpern gegen HIV gesucht. Antikörper werden vom Im-

munsystem speziell zur Bekämpfung bestimmter Krank-

heitserreger gebildet. So gut wie alle Menschen mit HIV 

haben Antikörper gegen die Viren. HIV-Antikörper bilden 

sich normalerweise im ersten Monat nach der Infektion. 

Sie lassen sich mit einem modernen Labortest spätestens 

sechs Wochen nach der Ansteckung, mit einem Schnell-

test spätestens nach zwölf Wochen nachweisen.  

 

HIV-Antikörper-p24-Suchtest 

Moderne HIV-Labortests suchen sowohl nach Antikörpern 

als auch nach einem bestimmten Baustein des Virusparti-

kels, dem p24-Antigen. Will man eine HIV-Infektion nach-

weisen, kann man einen Antigen-Antikörper-Test schon 

etwa ab zwei Wochen nach einem HIV-Übertragungsrisiko 

einsetzen. 

 

Eine Infektion sicher ausschließen kann der Test jedoch 

erst sechs Wochen nach dem letzten Risiko. So lange dau-

ert es maximal, bis genügend Antikörper für einen Nach-

weis gebildet wurden.  

 

Das Fenster zwischen HIV-Infektion und der Möglichkeit, 

das HIV-p24-Antigen nachzuweisen, beträgt durchschnitt-

lich 16 Tage. Um das p24-Antigen nachweisen zu können, 

muss die HIV-Menge im Blut sehr hoch sein. Das ist nur 

kurz nach einer Ansteckung oder bei einer schwachen Im-

munantwort der Fall. Weil das HIV-p24-Antigen jedoch 

nur bei ca. 50 % der HIV-infizierten Personen im Plasma 

nachgewiesen werden kann, können in der Primärdiag-

nostik nicht ausschließlich diese Tests verwendet werden. 

Daher wird der p24-Antigen-Suchtest mit dem Antikörper-

Suchtest kombiniert (HIV-Antikörper-p24-Suchtest oder 

HIV-Test 4. Generation). 

Der Bestätigungstest 

Werden beim Suchtest Antikörper 

bzw. p24-Antigene gefunden, so wird 

ein Bestätigungstest (Western-Blot-

Test) durchgeführt. Nach einem Labor-

suchtest geschieht dies mit demselben 

Blut, mit dem auch der Suchtest durch-

geführt wurde. Beim Schnelltest muss 

hierfür zusätzlich Blut aus der Vene 

entnommen und im Labor getestet 

werden. Wenn auch der Bestätigungs-

test Antikörper findet, so ist das Test-

ergebnis als „HIV-positiv“ bestätigt.  

 

Der PCR-Test 

Das erste Merkmal, das bei einer HIV-

Infektion nachgewiesen werden kann, 

ist die HIV-RNA (das Erbgut des Virus). 

Der Nachweis geschieht mittels der 

Polymerase-Kettenreaktion (PCR). Bei 

diesem Verfahren wird etwaiges in der 

Probe enthaltene Virus-Erbgut mit 

dem Enzym Polymerase vervielfältigt, 

so dass es dann nachgewiesen werden 

kann. Mit diesem Test kann das Virus 

schon 11 bis 14 Tage nach der Über-

tragung nachgewiesen werden. Der 

PCR-Test wird immer im Labor durch-

geführt. Der PCR-Test wird in der Regel 

zur Messung der Viruslast bei HIV-

Positiven eingesetzt. 
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kann ein sinnvoller bzw. wirtschaftlicher Einsatz der Tests nach folgendem Zeitschema erfolgen 

(Wochen ab Exposition): 

 Nukleinsäuretest 1,5 Wochen 

 Ag/AK-Kombinationstest 2 Wochen 

 Antikörpertest Labor 3 Wochen 

 Schnelltest 4 Wochen 

Zahl der Tage nach Exposition, nach denen 50 % der Tests positiv sind (Median): 

(Daten aus Retroviren Bulletin — Rabenau 2015): 

 Nukleinsäuretest (NAT), meist als PCR 11 Tage 

 Antikörper-p24-Antigen-Kombinationstest (4. Generation) 17 (16-18) Tage 

 Antikörpertest (3. Generation) 22 Tage 

Mit heutigen Testverfahren kann HIV meist früh nachgewiesen werden. Bei den meisten Personen wer-

den die Tests ein paar Tage vor oder nach dem oben genannten Termin reaktiv. In wenigen Fällen ist 

der Weg des Virus von der Eintrittsstelle ins Blut verzögert — und damit auch die Antikörperbildung. 

Deshalb hat das „diagnostische Fenster“ von sechs bis zwölf Wochen noch einen deutlichen Sicher-

heitsabstand zu den oben genannten Werten. 

 

Tests der ersten und  

zweiten Generation  

finden heute keine  

Verwendung mehr,  

Labortests der  

3. Generation  

werden fast nicht  

mehr eingesetzt.  

 

Schnelltests  

reagieren 3-7 Tage  

später als Labortests. 

STARK VEREINFACHT... 

Quelle: nach Deutsche Aidshilfe (2017): HIV- und STI-Tests. Informationen und Standards, S. 30-31.  

 Online verfügbar unter: aidshilfe.de/shop/pdf/9245 

AB WANN WIRD WELCHER TEST POSITIV? 

Im Zweifel — und bei negativem Test und relevantem 

Risiko — sollte nach 1-3 Wochen eine Kontrolle erfol-

gen bzw. 6 Wochen nach dem Risiko zum sicheren 

Ausschluss einer Infektion ein AgAK-Kombinationstest 

(Labor) oder 3 Monate nach dem Risiko ein Schnell-

test durchgeführt werden. 

11 

10 20 30 40 Tage nach der Infektion 

17 22 35 42 

HIV-Antikörpertest (IgD) 
1. Gen., Sensitiv. >99%, seit 1985 

HIV-Antikörpertest (IgD) 
2. Generation, Sensitivität >99%, seit 1987 

HIV-Antikörpertest (IgG + IgM) 
3. Generation, Sensitivität >99,5%, seit 1991 

HIV-Kombitest Antikörper (IgG + IgM) + Antigen (p24) 
4. Generation, Sensitivität >99,8%, seit 1997 

HIV-DNA (PCR) 
kommerziell seit 1997 

https://www.aidshilfe.de/shop/pdf/9245
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DAS DIAGNOSTISCHE FENSTER 

Die Zeit zwischen der Infektion und der Nach-

weisbarkeit der Antikörper wird „diagnostisches 

Fenster“ genannt. Während dieser Periode kön-

nen Antikörpertests eventuell falsch-negative 

Ergebnisse haben. Mit anderen Worten, das di-

agnostische Fenster ist die Phase, in der eine 

Person mit HIV oder dem Hepatitis-C-Virus (HCV) 

infiziert ist, der Körper aber noch keine Antikör-

per gebildet hat. Wenn das Ergebnis des HIV-

Antikörpertests innerhalb von drei Monaten 

nach dem Risikoereignis (der „Exposition“) nega-

tiv ausfällt, dann sollte der Test wiederholt wer-

den, sobald seit diesem Zeitpunkt drei Monate 

vergangen sind. 

 Zeit zwischen Erstinfektion und dem Nach-

weis der Infektion 

 bei HIV: ca. 6 Wochen beim Labortest und 

3 Monaten beim Schnelltest 

 bei HCV: ca. 6 Monate 

 in dieser Zeitspanne kann ein Test ein 

falsch-negatives Ergebnis haben 

DIAGNOSTISCHES FENSTER 
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BEISPIEL 1: p24 positiv,  
Bestätigungstest noch negativ 

Klient*in kommt ca. 2,5 Wochen nach Exposition 

zum Test. Der p24-Anteil im Kombinations-Test 

ist positiv. Der Antikörper-Anteil im Suchtest ist 

noch nicht positiv. Allerdings erkennt man im La-

bortest nicht, welcher Anteil (p24 oder Antikör-

per) im Test reagiert hat. Ein Bestätigungstest mit 

Western-Blot wäre zum jetzigen Zeitpunkt eben-

falls noch negativ (es gibt ja noch keine oder 

kaum Antikörper). Bestätigt werden könnte der 

Test nur durch einen Nukleinsäurenachweis 

(PCR). Eine oder zwei Wochen später würde man 

dann eine Antikörper-Reaktion im Antikörper-

Such– oder Bestätigungs-Test erwarten können. 

und nach negativem Antikörper-Test kommt 

der Western-Blot als Bestätigungstest nicht in 

Frage. Dann wird zu Bestätigung des reakti-

ven Testergebnisses ein Nukleinsäurenach-

weis (PCR) durchgeführt. 

BEI POSITIVEM P24-TEST... 

BEISPIEL 2: Das zweite diagnostische Fenster 

Klient*in kommt ca. 4 Wochen nach Exposition zum Test. Der p24-Anteil im Kombinations-(Schnell)-Test 

ist schon negativ, da p24 durch die Antikörper bereits überwiegend gebunden und deshalb nicht mehr 

nachweisbar ist. Der Antikörper-Anteil im Test ist jedoch noch nicht positiv. Der Suchtest fällt negativ aus. 

Diese Situation wird als „Zweites diagnostisches Fenster“ beschrieben. Umstritten ist, ob das „Zweite diag-

nostische Fenster“ beim Testen relevant ist; wahrscheinlich tritt der Fall nur sehr selten ein. Denn wenn 

p24 gebunden ist, müssen ja in relevantem und wahrscheinlich auch nachweisbarem Umfang Antikörper 

da sein. 

Quelle: nach Deutsche Aidshilfe (2017): HIV- und STI- 

 Tests. Informationen und Standards, S. 26.  

 Online verfügbar unter:  

 aidshilfe.de/shop/pdf/9245 

Quelle: nach Deutsche Aidshilfe (2017): HIV- und STI-Tests. Informationen und Standards, S. 26.  

 Online verfügbar unter: aidshilfe.de/shop/pdf/9245  

1        2        3        4        5        6        7        8        9          10         11      12     Wochen 

HIV-Antikörper 

 

 

 

 

Nukleinsäure 
 

 

 

 

 

p24 

HIV-Infektion 

Beispiel 1     Beispiel 2 

p24 kann nur kurze Zeit nachgewiesen werden, danach „greift“  

der Antikörperanteil im Test 

https://www.aidshilfe.de/shop/pdf/9245
https://www.aidshilfe.de/shop/pdf/9245
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Labortest 

Für einen Labortest wird Blut aus der Vene ab-

genommen und in ein Labor geschickt. Bei der 

Abnahme muss ein*e Ärzt*in anwesend sein. 

 

Falls der Laborsuchtest reaktiv ausfällt, wird im 

Labor ein Bestätigungstest gemacht.  

 

Auf das Ergebnis des Labortests muss man eini-

ge Tage warten. In niedrigschwelligen Testange-

boten ist es meist sinnvoll, Schnelltests durchzu-

führen. In einer Arztpraxis ist der Labortest die 

Regel. Mit anderen Worten: Ein Suchtest kann 

als Labortest oder als Schnelltest durchgeführt 

werden, der Bestätigungs- und der PCR-Test sind 

immer Labortests. 

 
TESTANGEBOTE IN NIEDRIGSCHWELLIGEN SETTINGS 

 

Was bedeutet ein negatives HIV-Testergebnis? 

Ein negatives Ergebnis bedeutet entweder, dass 

die getestete Person keine HIV-Infektion hat, 

oder dass die Zeit seit der Infektion zu kurz war 

(weniger als sechs Wochen bzw. drei Monate) 

und sich noch keine Antikörper/Antigene gebil-

det haben.  

 

Was bedeutet ein positives HIV-Testergebnis? 

Ein positives HIV-Antikörpertestergebnis bedeu-

tet, dass nun ein Bestätigungstest durchgeführt 

werden muss, um sicherzustellen, dass der Anti-

körper-Suchtest korrekt war. Dieser wird in der 

Regel aus derselben Blutprobe automatisch vom 

Labor mit durchgeführt, so dass nicht noch ein-

mal Blut entnommen werden muss. Das Labor 

führt den Bestätigungstest durch, bevor es ein 

Ergebnis mitteilt. Falls der Bestätigungstest auch 

positiv ausfällt, bedeutet dies, dass die Person 

HIV-infiziert ist.  
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Schnelltest  

Dezentral angebotene Schnelltests vereinfachen 

den Zugang zum Test und sorgen dafür, dass 

Menschen ihre Ergebnisse sofort erhalten und 

direkt darauf reagieren können. Dies ermöglicht 

einen schnelleren Zugang zu Behandlung und 

Betreuung. Schnelltests bieten außerdem eine 

gute Gelegenheit für die Pre- und Post-Test-

beratung.  

 

Für HIV-Schnelltests wird nur ein wenig Blut aus 

der Fingerkuppe benötigt. Es gibt auch Mund-

schleimhauttests, die derzeit in Deutschland 

aber noch wenig im Einsatz sind. 

 

Es wird empfohlen, dass sich auch Einrichtungen 

der Aids- und Drogenhilfe, in denen Beratungs- 

und Testangebote implementiert werden sollen, 

mit den Leistungsmerkmalen der verwendeten 

Tests vertraut machen, da diese sowohl das An-

wendungsprofil als auch die Beratung beeinflus-

sen.  

 

 

 

Antikörper-Schnelltests können eines von drei 

möglichen Ergebnissen haben: 

1. Das Ergebnis ist reaktiv, wenn die Reaktionsli-

nie sowohl im Patienten- als auch im Kon-

trollfenster erscheint. 

2. Das Ergebnis ist negativ, wenn die Reaktions-

linie nur im Kontrollfenster erscheint. 

3. Das Ergebnis ist ungültig, wenn im Kontroll-

fenster keine Reaktionslinie erscheint. 

 Der Test geht schnell: 1-30 Minuten  

(abhängig vom verwendeten Schnelltest) 

 Es ist keine spezielle Ausstattung notwendig 

 Die Tests sind einfach durchzuführen 

 Es ist keine Blutabnahme aus der Vene erforderlich 

 Auch beim HIV-Schnelltest muss ein*e Ärzt*in  

im Projekt vor Ort sein 

DAS WICHTIGSTE ZUM HIV-SCHNELLTEST 
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Anwendung von  
HIV-Heimtests/-Selbsttests 

In Deutschland ist der HIV-Selbsttest seit Oktober 2018 

zugelassen und im Handel erhältlich. Er kann online 

oder in Apotheken, Drogeriemärkten und in einigen 

Aidshilfen erworben werden. Der Selbsttest bietet ei-

nen einfachen Zugang zum HIV-Test. Der Selbsttest ist 

ein HIV-Schnelltest, der leicht zuhause durchgeführt 

werden kann. Dazu muss etwas Blut aus der Fingerspit-

ze oder etwas Mundflüssigkeit auf das Testkit aufge-

tragen werden. Nach etwa 15 Minuten zeigt der Test 

ein Ergebnis an. Das Ergebnis zeigt das Vorhandensein 

von Antikörpern gegen das HI-Virus an. Es ist wichtig, 

daran zu denken, dass sich die Antikörper erst nach 

einiger Zeit bilden. Deshalb sollte der Test zwölf Wo-

chen nach dem letzten potentiellen Risiko durchge-

führt werden. 

 

Begleiteter Selbsttest 

Für Menschen, die Schwierigkeiten haben, 

mit einen HIV-Selbsttest umzugehen, bie-

ten manche Projekte einen sogenannten 

„begleitenden Selbsttest“ an. Hierbei wird 

der Test von den Klient*innen selbst 

durchgeführt. Der*die Testberater*in 

steht dabei lediglich unterstützend zur 

Seite.  

 

Anwendung von Einsendetests 

Im Gegensatz zu Heimtests entnimmt die 

Person beim Einsendetest selbst nur die 

Blut- oder Mundflüssigkeitsprobe und 

schickt diese dann an ein Labor. Das Er-

gebnis wird der Person online, per Mail 

oder telefonisch mitgeteilt. 

 Ausführliche Infos zum Heim-/Selbsttest gibt es hier:   

 aidshilfe.de/hiv-selbsttest 

WEITERFÜHRENDE HINWEISE 

https://www.aidshilfe.de/hiv-selbsttest
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Zielgruppennahe Test- und Beratungsangebote garantieren ihren Klient*innen normalerweise Anony-

mität. Das Infektionsschutzgesetz verpflichtet andererseits zur Meldung. Bei HIV und Syphilis kann trotz 

Meldepflicht die Anonymität garantiert werden. Hepatitis hingegen ist namentlich meldepflichtig, je-

doch nur die Labortests, die HCV-Schnelltests sind nicht meldepflichtig. Darüber hinaus lässt sich die 

Meldepflicht  nur in Absprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt aufheben.  

Ansonsten sollten Personen vor dem Test darüber informiert werden, dass im Falle eines 

positiven HCV-Ergebnisses eine namentliche Meldung an das Gesundheitsamt rechtlich 

notwendig ist.  

In Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt kann als Meldeadresse die Adresse der Einrichtung 

angegeben werden. Außerdem kann mit dem Gesundheitsamt abgesprochen werden, dass entspre-

chende Informationen zu Übertragung, Schutz und Therapie durch die Einrichtung erfolgen. 

MELDEPFLICHT BEI HIV, HEPATITIS UND STI 

Quelle: nach Deutsche Aidshilfe (2017): HIV- und STI-Tests. Informationen und Standards, S. 51.  

 Online verfügbar unter: aidshilfe.de/shop/pdf/9245 

Arzt/Ärztin 
z.B. Restaurant,  

Kindergarten, Piercing-Studio 

Robert Koch-Institut 

Gesundheitsamt 

Landesbehörde 

Behörde kann tätig werden 

und Kontrollen durchführen 

Meldung mit Namen 

Meldung anonym 

https://www.aidshilfe.de/shop/pdf/9245


 

MODUL 1 | GRUNDLAGEN 

19 

 

Die Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation 

empfehlen die Einleitung der ART – unabhängig 

von der CD4-Zahl – für alle Menschen mit HIV, 

auch für Drogengebrauchende. Die CD4-Zahl ist 

die Konzentration eines bestimmten, von HIV-

Viren betroffenen Immunzellentyps im Blut, die 

Rückschlüsse auf die Stärke des Immunsystems 

und damit auf das Stadium der HIV-Infektion 

zulässt. Je kleiner diese Zahl, desto stärker ist 

das Immunsystem angegriffen. Mit der ART soll-

te so bald wie möglich nach der Diagnose be-

gonnen werden. 

 

Bei einer HIV-Therapie werden immer mehrere 

Wirkstoffe gleichzeitig verwendet, die an ver-

schiedenen Punkten des HIV-Vermehrungszyklus 

ansetzen. Diese können auch in einer Tablette 

enthalten sein. Eine solche Behandlung nennt 

man Kombinationstherapie. Bei regelmäßiger 

Einnahme wird sichergestellt, dass das Virus sich 

nicht weiter vermehren kann und sich keine Re-

sistenzen bilden. Eine Resistenz entsteht, wenn 

durch zu häufige Vermehrung Änderungen im 

Virus-Erbgut entstehen, die das Virus gegen ei-

nen Medikamentenwirkstoff unempfindlich ma-

chen. Um Therapieerfolge sicherzustellen, muss 

rechtzeitig mit der Einnahme der Medikamente 

begonnen werden. Sie müssen nach heutigem 

Stand der Forschung das ganze Leben lang regel-

mäßig eingenommen werden. Die Medikamente 

können die Vermehrung des Virus bis unter die 

Nachweisgrenze reduzieren.  

Wechselwirkungen zwischen antiretroviralen 

Medikamenten und Drogen sind möglich. 

 

1.1.3  

HIV-BEHANDLUNG 

HIV-Behandlung bei Substituierten und 
aktiv Drogengebrauchenden 

Insbesondere während einer Substitutionsbe-

handlung profitieren Drogengebrauchende von 

einer antiretroviralen Therapie zur Behandlung 

der HIV-Infektion. Bei mehr als 90 % der behan-

delten Drogengebrauchenden sinkt die Viruslast 

unter die Nachweisgrenze. Daher sollte eine  

HIV-Behandlung bei Drogengebrauchenden vor 

allem im Rahmen einer Substitution angestrebt 

werden. Wechselwirkungen zwischen antiretro-

viralen Medikamenten und Medikamenten, die 

zur Substitution eingesetzt werden, sind mög-

lich.  

 

Auch die Behandlung von aktuell Drogengebrau-

chenden entspricht den Leitlinien und zeigt gute 

Erfolge. Die regelmäßige Einnahme des Medika-

ments muss allerdings gewährleistet sein. 
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1.2  

GRUNDLAGEN  
HEPATITIS C 

Hepatitis C bezeichnet eine Infektion mit dem 

Hepatitis-C-Virus (HCV), in deren Folge es zu ei-

ner Entzündung im Lebergewebe kommt.  

 

Das typische an Hepatitis-C-Symptomen ist, dass 

sie sehr unspezifisch sind. Bei 75 bis 85 % der 

Betroffenen wird aus einer akuten Infektion eine 

chronische Erkrankung. Bleibt eine Hepatitis C 

unbehandelt, kann die Leber dauerhaft geschä-

digt werden. Eine frühzeitige Diagnose und an-

schließende Behandlung können das verhindern. 

 

 

 Hepatitis C wird vom HC-Virus verursacht. Das Virus 

schädigt Leberzellen. Die chronische HCV-Infektion 

führt in einem Teil der Fälle zu schweren Langzeitfolgen  

wie Leberzirrhose und Leberkrebs. 

 HCV wird über das Blut übertragen. Schon kleine (unsichtbare) 

Mengen Blut und kleine Verletzungen reichen aus, deswegen ist 

die gemeinsame Benutzung von Drogenutensilien ein Hauptrisiko. 

 Nicht alle HCV-Infektionen führen zu einer chronischen Infektion. 

Man spricht erst von einer chronischen Infektion, wenn durch  

den PCR-Test Viren auch noch ein halbes Jahr nach der Infektion 

nachgewiesen werden können. 

 Gegen HCV gibt es keinen Impfstoff, aber eine wirksame 

medikamentöse Behandlung, die in den meisten Fällen zur 

Heilung führt. Rechtzeitige Behandlung ist wichtig, um die 

Spätfolgen zu vermeiden. Sie wird sowohl für aktive als auch 

substituierte Drogengebrauchende empfohlen. 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 
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1.2.1  

HCV-ÜBERTRAGUNG 

Das Hepatitis C-Virus ist ein durch das Blut über-

tragenes Virus. Es wird am häufigsten durch 

Kontakt schon mit kleinen Mengen von Blut 

übertragen: 

 

 durch die gemeinsame Benutzung von Injek-

tionsutensilien wie z.B. Spritze, Nadel, Filter 

und Wasser bei injizierenden Drogengebrau-

chenden  

 

 durch die gemeinsame Benutzung von Crack-

pfeifen, Sniffröhrchen und anderen Konsu-

mutensilien 

 

 beim Tätowieren und Piercen mit unzu-

reichend sterilisierten Geräten 

 

 im Alltag des Zusammenlebens mit Men-

schen mit HCV – bei der gemeinsamen Be-

nutzung von Rasierern, Zahnbürsten, Nagel-

scheren oder anderen Dingen, die mit Blut in 

Kontakt kommen. 

 

HCV kann auch sexuell übertragen werden 

(überwiegend, wenn es dabei zu Blutungen 

kommt), sowie von einer Mutter mit HCV auf ihr 

Baby, wobei diese Übertragungswege jedoch 

viel seltener sind.  
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 Inkubationszeit 2-24 Wochen 

 80 % zeigen keinerlei Symptome 

 Symptome: Fieber, Müdigkeit, Appetitver-

lust, Übelkeit, Bauchschmerzen, dunkler 

Urin, Gelenkschmerzen und Gelbfärbung 

der Haut und des Augenweiß  

 Leberwerte lassen keine Aussage zum Aus-

maß einer eventuellen Leberschädigung zu  

INKUBATIONSZEIT, SYMPTOME UND 
FAKTOREN, DIE DEN VERLAUF DER 
LEBERERKRANKUNG BEEINFLUSSEN 

HCV-SCREENING UND DIAGNOSE 

Weil eine HCV-Infektion ohne Symptome verlau-

fen kann, ist es besonders wichtig, frühzeitig 

eine entsprechende Diagnose zu stellen und mit 

einer geeigneten Therapie zu beginnen. Schon 

beim Verdacht auf eine Infektion mit Hepatitis-C

-Viren sollte daher abgeklärt werden, ob eine 

Übertragung stattgefunden hat. Damit beugt 

man nicht nur dauerhaften Leberschäden vor, 

sondern minimiert auch das Übertragungsrisiko. 

Steht die Diagnose einer chronischen Hepatitis 

fest, sollte schnellstmöglich mit der Behandlung 

begonnen werden, um sich und andere besser 

zu schützen.  

 

Testverfahren 

Da bei einer Hepatitis C zwischen ausgeheilter 

und aktiver Infektion unterschieden werden 

muss, wird die Hepatitis C in zwei Schritten 

diagnostiziert, dem Antikörpertest und dem PCR

-Test zum Virusnachweis. Ob es sich bei einer 

aktiven Hepatitis C um eine akute oder eine 

chronische Infektion handelt, ist per Definition 

allein vom Zeitfaktor abhängig: sind länger als 

sechs Monate Viren nachweisbar, spricht man 

von einer chronischen Infektion. Bei Hepatitis C 

kann es zwischen sechs Wochen und sechs 

Monate dauern, bis Antikörper durch den 

Schnelltest nachgewiesen werden können. 

Während dieser Periode können Antikörpertests 

eventuell falsch-negative Ergebnisse haben. 

Denn die Antikörper-Produktion kann bei HCV-

Infektionen verlangsamt sein. Vor allem bei 

Menschen mit Immunschwäche. 

Der Antikörpertest 

Der Nachweis von Antikörpern im Blut gegen  

das Hepatitis-C-Virus ist der Beweis für einen 

Kontakt mit dem Virus. Mit dem Test kann 

jedoch nicht bestimmt werden, ob sich noch 

aktive Viren im Körper befinden oder ob die 

Infektion bereits ausgeheilt ist. Wer eine aus-

geheilte oder behandelte HCV-Infektion hatte, 

muss auf molekulare Testverfahren wie PCR zu-

rückgreifen, um auf eine aktive behandlungs-

bedürftige HCV-Infektion getestet zu werden.  

Die Antikörper können mit Schnelltests auf der 

Basis eines Bluttropfens aus der Fingerkuppe, 

des Blutserums oder eines Mundschleimhaut-

abstrichs, oder mit einer venösen Blutprobe 

nachgewiesen werden.  

1.2.2  

HCV-TEST 
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HCV-Schnelltest  

Um den Verlauf abzubilden, haben wir hier einen 

Hepatitis-C-Schnelltest (Antikörper) gewählt. Ein 

HIV-Schnelltest verläuft nach dem exakt gleichen 

Prinzip inkl. Abbildung des Testergebnisses im 

Feld des Schnelltest.  

 

Der HCV-Schnelltest kostet derzeit ca. 6,- €. 

 

Unter folgendem Link ist der bereits  

international eingesetzte Test zu  

finden: btnx.com. 

 

 

Der PCR-Test zum Virusnachweis 

Wenn ein HCV-Antikörpertest positiv ausfällt, 

wird ein Virusnachweis durch einen PCR-Test 

durchgeführt, um eine aktive Infektion, die akut 

oder chronisch sein kann, zu bestätigen. Dies ist 

nötig, da bei ca. 20 % der HCV-infizierten Perso-

nen die Infektion durch eine starke Immunant-

wort auch ohne Behandlung ausheilt. Sie besit-

zen dann weiterhin Antikörper, obwohl sie kein 

Virus mehr im Körper haben.  

 

Mit einem PCR-Test lässt sich außerdem die un-

gefähre Virusmenge im Blut („Viruslast“) und die 

Art des Hepatitis-C-Virus, der sogenannte Geno-

typ, bestimmen. Auch hierfür genügt eine einfa-

che Blutprobe. Ist der PCR-Test negativ und nur 

der Antikörpertest positiv, liegt vermutlich eine 

ausgeheilte Hepatitis C vor. 

HCV-Selbsttest 

HCV-Selbsttests sind in Deutschland noch nicht zu-

gelassen. Die WHO empfiehlt sie zwar aber bisher 

gibt es sie noch nicht. 

 

Hier sind die erlaubten Selbsttests für  

bestimmte Infektionen aufgeführt:  

gesetze-im-internet.de/mpav/anlage_3.html 

https://www.btnx.com/
http://www.gesetze-im-internet.de/mpav/anlage_3.html
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Sollte der Testwunsch von einer Person kommen, die bereits eine 

erfolgreiche Therapie absolviert hat und nun eine erneute Infektion 

vermutet, macht ausschließlich ein Test auf Virusnachweis (PCR) 

Sinn, da der Antikörpertest immer positiv wäre. 

 
Bei Verdacht auf eine akute Hepatitis-C-

Infektion wird sowohl ein Antikörpertest 

als auch eine PCR empfohlen (unabhängig 

von einer ggf. zusätzlichen HIV-Infektion).  

Verdacht auf 
akute HCV-Infektion 

(vor < 6 Monaten erworben) 

mit  

HIV-Infektion 

Verdacht auf 
chronische HCV-Infektion 

(vor > 6 Monaten erworben) 

ohne 

HIV-Infektion 

Antikörper  

+ PCR 

mit  

HIV-Infektion 

ohne 

HIV-Infektion 

Antikörper 

Quelle: nach Deutsche Aidshilfe (2017): HIV- und STI-Tests. Informationen und Standards, S. 43.  

 Online verfügbar unter: aidshilfe.de/shop/pdf/9245 

WANN WIRD WELCHER HCV-TEST ANGEWENDET? 

Bei Verdacht auf eine chronische Hepati-

tis-C-Infektion wird ein Hepatitis-C-

Antikörpertest empfohlen, bei gleichzei-

tiger HIV-Infektion zusätzlich eine PCR. 

https://www.aidshilfe.de/shop/pdf/9245
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Nachdem bei einer Person eine chronische Hepatitis C 

diagnostiziert wurde, sollte das Ausmaß der eventuellen 

Leberschäden (Fibrose und Zirrhose) bestimmt werden. 

Dies kann durch eine Ultraschalluntersuchung gesche-

hen.  

 

Eine chronische Hepatitis C liegt vor, wenn die Infektion 

nach sechs Monaten noch vorhanden ist. Erst nach die-

sem Zeitraum wird eine Behandlung durch die Kranken-

kasse finanziert. Ein früherer Behandlungsbeginn ist auf 

jeden Fall mit der Krankenkasse abzustimmen, damit die 

Kosten übernommen werden. Im Patientengespräch 

sollte geklärt werden, ob bei einem positiven Antikör-

pertestergebnis die Anonymität aufgehoben werden 

soll, damit schnellstmöglich ein namentlicher PCR-Test 

durchgeführt werden kann. Dieser wäre bei positivem 

Ergebnis der erste Beweis einer aktiven Hepatitis C. Eine 

Wiederholung sechs Monate später würde, bei einem 

wiederum positiven Ergebnis, das Vorliegen einer chro-

nischen Hepatitis C bestätigen und eine Therapiemög-

lichkeit sicherstellen. Diese Therapie ist heutzutage un-

abhängig vom Hepatitis-C-Virustyp (Genotyp) möglich.  

 

Alle Personen mit chronischer HCV-Infektion sollten sich 

behandeln lassen. Heute eingesetzte, direkt wirkende 

antivirale Medikamente („Direct Acting Antivirals“, DAA) 

erreichen Heilungsraten von über 95 %. Mit diesen Me-

dikamenten beträgt die Behandlungsdauer im Durch-

schnitt nur noch 8 bis 12 Wochen. Sie sind sehr gut ver-

träglich und werden als Tablette verabreicht. Wie auch 

in der HIV-Therapie werden mehrere Wirkstoffe einge-

setzt, um eine Resistenzbildung zu vermeiden – mitun-

ter in einer Tablette zusammengefügt. Das Ziel der The-

rapie ist es, die Vermehrung des Virus aufzuhalten und 

es dauerhaft aus dem Körper zu entfernen. Dadurch 

können die Langzeitfolgen einer Hepatitis C, wie z. B. 

Leberkrebs, vermieden werden. 

 

Erneute Infektion (Reinfektion) 

Im Unterschied zu vielen anderen Virus-

erkrankungen ist man durch eine ausge-

heilte Hepatitis C nicht vor einer erneu-

ten Ansteckung geschützt. Im Fall einer 

erneuten Infektion ist eine erneute Be-

handlung möglich. 

 

HCV-Therapie bei Substituierten 
und Menschen, die aktiv Drogen 
gebrauchen 

Während einer Substitutionsbehandlung 

profitieren Drogengebrauchende von 

den neuen Medikamenten zur Behand-

lung der chronischen Hepatitis C in be-

sonderer Weise. Daher sollte eine HCV-

Behandlung bei Drogengebrauchenden 

im Rahmen einer Substitution unbedingt 

angestrebt werden. Zudem sind keine 

Wechselwirkungen zwischen den HCV-

Medikamenten und den zur Substitution 

eingesetzten Medikamenten bekannt. 

Auch die Behandlung von aktiv Konsu-

mierenden entspricht den Leitlinien und 

zeigt gute Erfolge. Die regelmäßige Ein-

nahme des Medikaments muss allerdings 

gewährleistet sein. Alkoholkonsum wie 

auch Drogenkonsum sind kein Grund, 

eine chronische HCV-Infektion nicht zu 

behandeln. 

1.2.3  

HCV-BEHANDLUNG 
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 Hepatitis A ist eine Leberentzündung, die durch  

das Hepatitis-A-Virus (HAV) verursacht wird.  

Die Infektion verläuft akut, heilt gewöhnlich ohne 

Folgen von selbst aus und wird nicht chronisch. In seltenen 

Ausnahmefällen und bei bereits vorgeschädigter Leber kann 

eine Hepatitis-A-Infektion jedoch auch sehr schwer verlaufen 

und zum Leberversagen führen. 

 Das Virus kann über Nahrungsmittel und Wasser übertragen 

werden, die mit menschlichen Fäkalien kontaminiert sind, es 

kann aber auch von Mensch zu Mensch übertragen werden 

(fäkal-oral). 

 Reisende in Gebiete mit hoher Hepatitis-A-Verbreitung und 

Menschen, die dort leben sind, ebenso wie Partner*innen und 

Familien von Infizierten, besonders gefährdet.  

 Ein Teil der Patient*innen entwickelt keine Symptome, andere 

leiden an Müdigkeit, Fieber, dunklem Urin oder Gelbfärbung 

der Haut bzw. Augen. 

 Die Hepatitis-A-Infektion ist nach 4 Wochen feststellbar. 

 Bei Verdacht auf eine Hepatitis-A-Infektion genügt es, zwei 

Arten von Antikörper im Blut zu messen, das HAV-IgG und das 

HAV-IgM: Der Nachweis von IgG & IgM bestätigt eine akute 

Infektion, der alleinige Nachweis von IgG eine durchgemachte 

Infektion. 

 Es gibt keine Behandlung für Hepatitis A. Die Infektion kann 

jedoch durch eine Impfung vermieden werden. Der Impfstoff 

gegen Hepatitis A ist auch in Kombination mit der Impfung 

gegen Hepatitis B erhältlich. Die Kosten für Hepatitis-A-/-B-

Impfungen werden für Drogengebrauchende von den 

Krankenkassen übernommen.  

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 

1.3  

GRUNDLAGEN HEPATITIS A 



 

MODUL 1 | GRUNDLAGEN 

27 

 

1.4  

GRUNDLAGEN HEPATITIS B 

 Hepatitis B ist eine Leberentzündung, die im ersten 

halben Jahr folgenlos von selbst ausheilt, die aber 

auch chronisch werden kann.  

Wer eine Hepatitis B spontan überwunden hat,  

ist gewöhnlich für den Rest seines Lebens immun.  

 Hepatitis B wird hauptsächlich über Blut, aber auch durch 

andere Körperflüssigkeiten übertragen wie z.B. Sperma, 

Scheidensekret oder Speichel. Hauptsächlich erfolgt die 

Ansteckung über Sexualverkehr, den gemeinsamen Gebrauch 

von Drogenkonsumutensilien sowie bei Piercings und 

Tätowierungen. 

 Eine akute Hepatitis B (frische Infektion) wird gewöhnlich  

nicht behandelt. 

 Der wichtigste Laborwert für die Diagnose ist das  

HBs-Antigen (HBsAg).  

Weitere wichtige Laborwerte bei der ersten Untersuchung  

sind anti-HBc-Antikörper und anti-HBs-Antikörper.  

 Schützen kann man sich durch eine sichere und wirksame 

Impfung gegen Hepatitis B. Die Kosten für Hepatitis-A-/-B-

Impfungen werden für Drogengebrauchende von den 

Krankenkassen übernommen. 

 Lebens- und Sexualpartner*innen von Infizierten sind 

besonders gefährdet, sich mit HBV zu infizieren.  

Darüber hinaus haben Menschen aus Ländern mit hoher 

Hepatitis-B-Verbreitung sowie Drogengebrauchende ein 

höheres Risiko der Hepatitis B-Infektion. 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 
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Die meisten Menschen haben irgendwann ein-

mal mit sexuell übertragbaren Infektionen 

(„Sexually Transmitted Infections“, STI) zu tun – 

sei es, dass sie selbst oder dass ihre Sexualpart-

ner*innen betroffen sind. Weit verbreitet sind 

Chlamydien-Infektionen, aber auch Gonorrhö 

(„Tripper“) und Syphilis.  

 

Sexuell übertragbare Infektionen kommen bei 

sexuellen Kontakten zwischen Männern sowie in 

der Sexarbeit häufiger vor als in der Allgemein-

bevölkerung. Die Anzahl der Sexualpartner*-

innen im letzten Jahr kann dabei einen Hinweis 

darauf geben, wie häufig auf STI getestet wer-

den sollte. Grundsätzlich sollten sich Menschen 

mit wechselnden Partner*innen mindestens 

einmal jährlich auf die „großen Drei“ und HIV 

testen lassen. 

 

1.5  

SEXUELL  
ÜBERTRAGBARE  

INFEKTIONEN 

CHLAMYDIEN 

Chlamydien   führen vor allem zu Entzündungen 

der Harnröhre, der Genitalien und des End-

darms. 

Nicht behandelte Chlamydien-Infektionen kön-

nen zu Unterleibsentzündungen und Unfrucht-

barkeit führen. Bei schwangeren Frauen sind 

Frühgeburten und die Übertragung auf das Neu-

geborene möglich. 

Oft treten keine Symptome auf, die Infektion 

kann jedoch trotzdem übertragen werden. 

Wenn Symptome auftreten, kommt es ein bis 

drei Wochen nach der Infektion zu Ausfluss aus 

der Harnröhre, Jucken und Brennen sowie 

Schmerzen beim Wasserlassen. 

Die Chlamydien-Infektion wird durch einen Ab-

strich und/oder Urintest festgestellt und ist mit 

Antibiotika gut behandelbar. 

Bis zum Ende der Behandlung sollte auf sexuelle 

Kontakte verzichtet werden. 

Kondome/Femidome beim  

Vaginal- und Analverkehr  

reduzieren das Risiko einer  

Übertragung dieser drei STI,  

bieten aber keinen voll-

ständigen Schutz. 

„Die großen Drei“ 
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TRIPPER (GONORRHÖ) 

Betroffen sind in der Regel Harnröhre, Enddarm, 

der Rachen oder auch die Augen. 

Im Rachen und Enddarm verläuft eine Gonorrhö 

fast immer ohne Symptome. 

Infektionen der weiblichen Genitalien führen bei 

knapp der Hälfte und Infektionen der männli-

chen Genitalien bei etwa 90 % der Personen zu 

Beschwerden. Charakteristisch sind eitriger, oft 

übelriechender Ausfluss und Schmerzen beim 

Urinieren.  

Ein Tripper lässt sich durch einen Abstrich oder 

Urintest feststellen und wird mit Antibiotika be-

handelt. 

Bis zum Ende der Behandlung sollte auf sexuelle 

Kontakte verzichtet werden. 

 

 

 

SYPHILIS (LUES) 

Die Syphilis ist eine leicht übertragbare Ge-

schlechtskrankheit, die den gesamten Körper 

betrifft. Sie wird durch Bakterien verursacht.  

Übertragen wird Syphilis beim ungeschützten 

Vaginal-, Oral- oder Analverkehr. Besonders 

leicht ist eine Übertragung zudem durch ge-

meinsam benutzte Spritzen beim Drogenkon-

sum. Ebenfalls kann sie trotz Verwendung eines 

Kondoms übertragen werden. 

Die Syphilis kann schwere, zum Teil lebensbe-

drohliche Folgen haben. 

Die Infektion wird durch einen Bluttest festge-

stellt. Mit Antibiotika ist die Krankheit gut be-

handelbar. 

Bis zum Ende der Behandlung sollte auf sexuelle 

Kontakte verzichtet werden. 
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Auch wenn das Thema Sexualität oft nicht im Fokus 

der Arbeit mit Drogengebrauchenden steht, zeigen 

Erhebungen wie z.B. TEST IT und die DRUCK Studie, 

dass Drogengebrauchende sexuell aktiv sind. Bei vielen 

spielt der Kondomgebrauch eine nachrangige Rolle. 

 

Zudem stellt die weibliche und männliche Sexarbeit 

von injizierenden Drogengebrauchenden ein Risiko für 

die sexuelle Übertragung von Infektionen da.  

 

  

SEXUALITÄT UND DROGENGEBRAUCH 

Lesetipp:  

 Broschüre „Schütz Dich — auch beim Sex“:  

 aidshilfe.de/shop/schutz-dich-beim-sex  

WEITERFÜHRENDE HINWEISE 

Es ist daher wichtig, im Bera-

tungsgespräch zu thematisie-

ren, dass diese Infektionen 

auch sexuell übertragbar sind.  

 

 

Kondome sollten in allen Einrichtungen 

kostenlos zur Verfügung gestellt und 

aktiv angeboten werden. 

 

https://www.aidshilfe.de/shop/schutz-dich-beim-sex
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In der Regel können Beratungsstellen nicht alle Tests anbieten, da die Ressourcen im Pro-

jekt hierfür nicht ausreichen. Kooperationen (z.B. mit Gesundheitsämtern) oder  

Testkampagnen/Forschungsprojekte können ggf. zusätzliche Ressourcen bringen.  

Je nach Möglichkeiten der Einrichtung sind folgende Tests auch mit relativ einfacher medizinischer  

Ausstattung realisierbar. Der Testblock 1 hat die höchste Priorität. 

WELCHE TESTS BIETE ICH IN MEINER BERATUNGSSTELLE AN? 

3. Priorität: 

 Chlamydien und  

Gonorrhö: Urin- und 

Abstrichuntersu-

chungen  

 Syphilis-Labortest  

 ggf. Therapie-

angebot 

3 
2. Priorität: 

 Hepatitis A & B-

Serologie  

 ggf. Impfangebot 

2 1. Priorität: 

 HIV- Schnelltest  

 HIV-Bestätigungstest 

(Western-Blot)  

 HIV-Labor-Suchtest 

(ELISA-Labortest) 

 HIV-PCR als Bestäti-

gungsdiagnostik 

 HCV-Schnelltest  

 HCV-Labortest  

 HCV-PCR-Test 

 Lues-Labordiagnostik 

1 
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Am Ende dieses Moduls haben Leser*innen  

Kenntnisse zu folgenden Inhalten:  

 Grundsätze der Testberatung 

 Informierte Einwilligung 

 Berücksichtigung geschlechtsspezifischer  

Themen in der Beratung 

 Ablauf und Phasen der Testberatung 

 Pre- und Post-Testberatung 

MODUL 2  
BERATUNG  

VOR UND NACH 

DEM TEST 
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Niedrigschwellige, zielgruppennahe Test- und 

Beratungsangebote sind ein wichtiger Ansatz, 

um die Zielgruppen, die besonders von HIV, He-

patitiden und STI betroffen sind, zu erreichen 

und ihnen adäquate Angebote machen zu kön-

nen. Injizierenden Drogengebrauchenden soll-

ten regelmäßig zielgruppennahe Test- und Bera-

tungsmöglichkeiten als Teil eines umfassenden 

Präventions-, Betreuungs- und Therapiepro-

gramms angeboten werden. Es ist wichtig, dass 

Testangebote für Menschen mit positivem Er-

gebnis klar und umfassend mit HIV-Therapie und 

Betreuungsangeboten, und für Menschen mit 

negativem Ergebnis mit Präventionsangeboten 

verbunden sind. 

2.1  

GRUNDLAGEN  
DER TESTBERATUNG 

 Testberatung muss von 

qualifizierten Berater*innen 

angeboten werden. 

 Die Beratung muss immer lebensstil-

akzeptierend und kultursensibel sein. 

 Kein Test darf ohne informierte Einwilligung 

durchgeführt werden. 

 Die Testberatung besteht aus Pre- und  

Post-Testberatung. 

 Informationen zum Testablauf und eine 

Risikoabklärung sind elementare Teile der 

Testberatung. 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 

1. Sexpositivität 

2. Akzeptieren und Feiern der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt der Nutzer*innen  

3. Lebensweltorientierung 

4. Community- und Szenenähe 

5. Niedrigschwelligkeit 

6. Augenhöhe  

7. Schutzraum bieten 

8. Wert-, vorurteils– und diskriminierungsarme sowie rassismuskritische Beratungen 

9. Regionale und nachhaltige Lösungen 

10. Handlungskompetenz in Bezug auf Prävention und Umgang mit der Infektion vermitteln 

LEITBILD UND STANDARDS DER TESTBERATUNG 
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Die Beratung muss von ausgebildeten  
Berater*innen angeboten werden. 

Testberater*innen sollten: 

 über fundierte Kenntnisse zu HIV, HCV und 

anderen STI sowie den Lebensweisen der 

Zielgruppen verfügen. 

 Beratungsmethoden mit einer personen-

zentrierten Herangehensweise beherrschen. 

 empathisch, wertfrei und kultursensibel sein. 

 eine diskriminierungsarme und akzeptieren-

de Haltung auch dem Substanzkonsum ge-

genüber haben. 

 die Lebensweisen der Zielgruppe akzeptieren  

 Sich mit anderen medizinischen und psycho-

sozialen Einrichtungen vernetzen. 

 

Testberatungsstellen müssen ihren Mitarbei-

ter*innen eine angemessene Qualifizierung 

durch Angebote der Landesverbände und des 

Bundesverbandes und die Möglichkeit einer 

fortlaufenden Reflexion ihrer Arbeit zur Verfü-

gung stellen.  

 

Wenn es um Beratung und Test für HIV und HCV 

bei Drogengebrauchenden geht, brauchen sie 

folgende Kenntnisse und Kompetenzen: 

 fundierte Kenntnisse zu den Infektionen  

 Pre- und Posttestberatung 

 Testverfahren 

 Methoden der aufsuchenden Arbeit 

 Bewerbung der Angebote 

 Nachsorge und Weiterverweisung an die Ge-

sundheitsversorgung 

 Suchthilfe- und Harm-Reduction-Angebote 

für Drogengebrauchende. 

 

 

 

Beratung ist ein wesentlicher 
Bestandteil des Testablaufs.  

Hier einige grundlegende, allgemeine Hinweise 

zur Beratung: 

 Um eine bewusste Entscheidung treffen zu 

können, brauchen Klient*innen klare, korrek-

te und spezifische Informationen. 

 Beratung unterscheidet sich von Unterrich-

tung, obwohl die Vermittlung von Wissen ein 

wichtiger Bestandteil ist. 

 Sie ist nicht dazu da, die Probleme der Kli-

ent*innen zu lösen oder Ratschläge dazu zu 

erteilen, wie sie gelöst werden könnten. 

 Sie ermöglicht es Klient*innen, die Probleme/

Thematik besser zu verstehen, mit den damit 

einhergehenden Emotionen wie Angst umzu-

gehen, sowie weitere Alternativen zu finden, 

zu bewerten und Entscheidungen zu treffen. 

 Sie ist ein interaktiver Prozess, der Klient*-

innen aktiv beteiligt: Sie werden ermutigt, 

Fragen zu stellen und es gibt eine Rückmel-

dung; Themen werden offen diskutiert und 

es wird kein Vortrag oder Verhör abgehalten. 

 Sie ist freiwillig, anonym und vertraulich. 

 Sie ist individuell abgestimmt und geht auf 

die individuellen Bedürfnisse der Einzelper-

son ein.  

 Beratung durch Peers kann außerdem sinn-

voll sein.  

 Das Beratungsumfeld muss angemessen sein. 

 

Die Beratungsstandards sind wichtige Vorausset-

zungen für ein Testangebot. Die Beratung erfolgt 

in zwei Abschnitten: der Beratung vor und der 

Beratung nach dem Test (Pre- und Post-

Testberatung).  



 

 

MODUL 2 | BERATUNG VOR UND NACH DEM TEST 

35 

 

Beratung muss immer lebensstil-
akzeptierend und kultursensibel sein 

Die Beratung wird von einer Haltung getragen, 

die risikobehaftetes Verhalten nicht moralisch 

bewertet und Schamgrenzen und eventuelle 

Sprachbarrieren berücksichtigt. Beratung muss 

immer wertungsfrei sein und die Weltanschau-

ung, kulturellen Hintergrund und Lebensstil der 

Klient*innen berücksichtigen und akzeptieren. 

Bei Bedarf ist es empfehlenswert, Berater*innen 

bzw. Sprachmittler*innen mit lebens- und kul-

turspezifischen Kompetenzen und Fachwissen 

einzubeziehen.  

Der Umfang der Testberatung sollte angemessen sein. Nutzer*innen, die sich regelmäßig testen lassen, 

brauchen meist weniger Beratung als Ersttester*innen.  

Gerade szenenahe, niedrigschwellige Testangebote werden auch von Menschen aufgesucht, die wenig 

Zeit / Geduld für eine umfangreiche Beratung mitbringen. Hier gilt es die Beratung möglichst kurz zu 

fassen. 

Als Mindestanforderungen sollten in der Testberatung die folgenden Punkte  

auf jeden Fall angesprochen werden: 

 Testung beruht auf Freiwilligkeit und kann jederzeit abgebrochen werden. 

 Welches Risiko? Wann war das letzte? 

 Welche Tests gibt es? Vor- und Nachteile der Schnelltests / Labortests 

 Diagnostisches Fenster: Aussagekraft des Tests / der Tests zum jetzigen Zeitpunkt 

 Meldepflichten und ggf. Absprachen mit dem Labor 

 Heilungs- und Therapiemöglichkeiten  

MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE TESTBERATUNG 
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Kein Test ohne informierte Einwilligung 

Die zu testende Person muss aktiv in den Test 

einwilligen und hat zu jeder Zeit das Recht, den 

Test ohne Angabe von Gründen abzubrechen. 

Die informierte Einwilligung („informed 

consent“) ist die Zustimmung zu einer ärztlichen 

Untersuchung – in diesem Fall zur Durchführung 

des Tests – nach dem Erhalt aller Informationen 

zu Risiken, Vorteilen und Methoden. Die Person 

muss über ihr Recht aufgeklärt werden, den Test 

zu verweigern und über die Tatsache, dass die 

Verweigerung eines HIV– oder HCV-Tests keinen 

Einfluss auf den Zugang zu Angeboten hat, die 

nicht vom HIV/HCV-Status abhängen.  

 

Bevor ein Test durchgeführt wird, sollte in  

jedem Einzelfall eine Beurteilung der individuel-

len Aufnahmefähigkeit/Belastbarkeit/Ressour-

cen etc. erfolgen. Dies geschieht, um folgendes 

zu überprüfen: 

 Ist die Person in der Lage, den Gegenstand 

und die Folgen einer HIV/HCV-Testung zu 

verstehen und einzuschätzen? 

 Ist diese Person in der Lage, eine informierte 

Entscheidung darüber zu treffen, ob sie sich 

testen lassen will? 

 

Jedem Menschen, unabhängig vom Krankenver-

sicherungsstatus, sollte ein Test angeboten wer-

den. Für Menschen ohne Krankenversicherung 

kann die HIV- oder HCV-Behandlung in der Regel 

nicht gewährleistet werden. Trotzdem vertreten 

wir die Haltung, dass die Person vom Wissen um 

eine mögliche Infektion profitiert, auch wenn sie 

keinen Zugang zur Behandlung hat. Im Bera-

tungsgespräch sollte dieses Thema angespro-

chen werden. 

 

 
Geschlechtsspezifische  
Beratung sicherstellen 

Es ist wichtig, in der Testberatung auf ge-

schlechtsspezifische Aspekte einzugehen. Wir 

empfehlen, dass im Beratungsbetrieb Personal 

unterschiedlicher Geschlechtsidentität zur Ver-

fügung steht, damit Klient*innen von einer Per-

son ihrer Wahl beraten werden können. Bera-

ter*innen sollten somit ein Grundwissen zu z.B. 

frauenspezifischen Themen im Kontext von HIV, 

viralen Hepatitiden und STI (wie z.B. Schwanger-

schaft, Diskriminierung und Stigmatisierung, Ge-

walt etc.) haben und bei Bedarf an fachlich kom-

petente Stellen weiterverweisen können.    

 

Setting für mobile Testberatungs-
angbote (Vor-Ort-Arbeit)  
 

Bei Testberatungsangeboten in Vor-Ort-Settings 

sind die Anforderungen an den „Schutz durch 

das Setting“ höher. Dazu gelten folgende 

Grundsätze:  

 Die Gestaltung der Räume und des 

Settings gewährleistet störungsfreie und 

diskrete Beratungen. 

 Adressen von medizinischen Fachdiensten 

zur Weiterversorgung und Krisennot-

diensten liegen vor und werden den Nut-

zer*innen weitergegeben.  

 

Bei Testberatungsangeboten ohne Ergebnis-

mitteilung in Vor-Ort-Settings ist es notwendig, 

dass eine gute Verweisstruktur zur Stelle der 

Ergebnismitteilung gewährleistet ist.  
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TESTABLAUF 

Pre-Testberatung 

Durchführung  

des (Schnell-)Tests 

Information  

zum Test 

Präventionsberatung/

Risikoabklärung 

Informierte  

Einwilligung 

Post-Testberatung 

Gegebenenfalls fortlaufendes 

Beratungsangebot 
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HIV-, HCV- und STI-Tests sollten so ab-

laufen, dass sie der zu testenden Person 

Informationen zu HIV, HCV, STI und dem 

Umgang mit Risiken vermitteln.  

Das Beratungsgespräch vor dem Test 

gibt Informationen zum Test, zu dessen 

Aussagekraft (diagnostisches Fenster 

und bei Schnelltest die Notwendigkeit 

eines Bestätigungstests im Labor) und 

zur Bedeutung des Testergebnisses, klärt 

persönliche Risiken ab und beantwortet 

Fragen.  

 

Für die Pre-Testberatung ist eine detail-

lierte Risikoabklärung (eventuell anhand 

eines standardisierten Leitfadens) von 

Bedeutung, die einen Zusammenhang 

zwischen einem möglichen Übertra-

gungsrisiko und dem Testverfahren her-

stellen kann. Die Inhalte der Beratung 

können je nach den Umständen und Be-

dürfnissen der Person variieren. 

2.2  

PRE-TESTBERATUNG  
Pre-Testberatung bedeutet: 

 einen vertraulichen Dialog zwischen Klient*in und Bera-

ter*in herzustellen 

 Klient*innen zu informieren, damit sie sich für oder ge-

gen die einzelnen vorgeschlagenen Tests entscheiden 

können 

 über den Test und die möglichen Folgen eines positiven 

bzw. negativen Ergebnisses zu informieren 

 Klient*nnen dabei zu unterstützen, ihre Gefühle einzu-

ordnen und eventuelle Belastungen zu bewältigen 

 zu klären, ob die Entscheidungsfähigkeit einer Person, die 

Drogen konsumiert, durch einen Rauschzustand einge-

schränkt ist, bevor Tests auf HIV und andere Infektionen 

angeboten werden  

 die Vertraulichkeit der Testergebnisse und während Test 

und Beratung erhaltener Daten einzuhalten  

 Klient*innen über die Rechtslage zur Offenlegung des  

HIV-Status sowie zu potentiellen Risiken der Kenntnis des 

eigenen HIV-Status (z. B. Diskriminierung, Vernachlässi-

gung oder Gewalt) zu informieren (die Offenlegung des 

eigenen HIV-Status kann auch die Verweigerung von Leis-

tungen, u. a. Versicherung, zur Folge haben). 

 zu beurteilen, ob die Person in der Lage ist, sich dem Test zu unterziehen und das Ergebnis zu verste-

hen 

 die Person auf den Test (einschließlich des eigentlichen Testverfahrens) vorzubereiten und über die 

Infektionen zu informieren 

 die möglichen Folgen der Kenntnis des eigenen (positiven oder negativen) HIV- bzw. HCV-Status zu 

erklären 

 ein Gespräch über Bewältigungsstrategien zur Kenntnis des eigenen HIV- bzw. HCV-Status zu führen 

 Sexualität, Beziehungen, mögliches sexuelles oder drogenbedingtes Risikoverhalten zu besprechen, 

um der Person zu helfen, das eigene Risikoverhalten zu verstehen und einer Infektion vorzubeugen 

Dies verdeutlicht, dass die HIV/HCV-Beratung aus zwei Elementen besteht:  

Information zum Test und Präventionsberatung (Risikoabklärung). 

ZIELE DER HIV/HCV-PRE-TESTBERATUNG 
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In allen Settings, in denen Tests angeboten 

werden, sollten alle Klient*innen Informationen 

zu den „Grundregeln“ des Tests erhalten:  

 Vertraulichkeit und Anonymität der Daten  

 informierte Einwilligung  

 das Recht, den Test auch noch nach der  

Pre-Testberatung abzulehnen  

 die Notwendigkeit einer Risikoabklärung. 

 

Anbieter sollten, falls der Test positiv ist, der 

getesteten Person außerdem empfehlen, mit 

denjenigen Personen in Kontakt zu treten, die 

eventuell gefährdet sein könnten (Partner*-

inneninformation). 

 

Auch wenn die Mehrheit der Menschen HIV- 

und HCV-Grundkenntnisse hat, kann eine kurze 

Bewertung des Kenntnisstands der Person hilf-

reich sein – je nachdem, wie viel Zeit zur Verfü-

gung steht. Auch schriftliche Informationen 

(Infoflyer) können zur Verfügung gestellt wer-

den. 

 

Zum Test an sich sollten die folgenden Kompo-

nenten deutlich erklärt werden:  

 Dauer und Testverfahren 

 eine Beschreibung der Hauptmerkmale des 

Tests 

 die Aussagekraft des Tests mit deutlichem 

Schwerpunkt auf dem „diagnostischen Fens-

ter“  

 Bedeutung der Testergebnisse 

(einschließlich der bei negativem bzw. posi-

tivem Ergebnis zur Verfügung stehenden 

Angebote)  

 Vertraulichkeit und Schutz der Privatsphäre 

hinsichtlich der Testergebnisse 

 der weitere Ablauf im Falle eines positiven 

Ergebnisses.  

 

Darüber hinaus sollte die Beratung in dieser Pha-

se ansprechen, welches Ergebnis die Person er-

wartet und wie sie auf ein solches Ergebnis rea-

gieren würde; außerdem sollte auf die Vor- und 

Nachteile des Tests eingegangen werden. 

 

Besonders wichtig ist eine Information zum diag-

nostischen Fenster der jeweils angebotenen Test-

verfahren. Auch eine Information zum Unter-

schied zwischen „reaktiven“ Testergebnissen 

beim Schnelltest und „positivem“ Testergebnis 

sollte erfolgen. Berater*innen sollten erklären, 

dass der HIV-Schnelltest dieselbe Spezifität und 

Sensitivität wie andere Bluttests der 2. und 3. Ge-

neration hat (außer in der Frühphase der Infekti-

on) und dass, wie auch bei anderen Tests, die 

Möglichkeit eines falsch-reaktiven Ergebnisses 

besteht. Es sollte betont werden, dass ein reakti-

ves/positives Ergebnis noch durch einen Test mit 

höherer Spezifität bestätigt werden muss. Bera-

ter*innen sollten außerdem den Ablauf des Be-

stätigungstests erklären, falls dieser vorgesehen 

ist. Es ist wichtig, für die Bestätigung positiver 

Testergebnisse und die Anbindung an Therapie 

und Versorgung klare Verfahren zu befolgen.  

 

Bei der Wissensvermittlung zu „Leben mit HIV 

heute“ sind Kenntnisstand und Gefühlslagen bzw. 

etwaige Ängste der Person zu thematisieren. Es 

ist wichtig zu betonen, dass HIV eine chronische 

Erkrankung ist und dass Menschen mit HIV bei 

einer gut behandelten Infektion dieselbe durch-

schnittliche Lebenserwartung haben wie andere 

Menschen. Frühzeitiges Wissen um die eigene 

HIV-Infektion und ein rechtzeitiger Beginn der 

HIV-Therapie bedeuten einen gesundheitlichen 

Vorteil. Hepatitis C ist in fast allen Fällen heilbar, 

so dass nach einer erfolgreichen Heilung weitere 

Leberschädigungen durch HCV verhindert wer-

den können. 

2.2.1  

INFORMATION ZUM TEST 
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Präventionsberatung ist ein interaktiver Prozess, 

der aus folgenden Elementen besteht: 

 

Individuelle Risikoabklärung zur Übertra-

gung von HIV, HCV oder STI, und zwar 

auf der Basis eines Gesprächs über das 

Risikoverhalten (Pre-Testberatung). 

 

Entwicklung eines individuellen Plans, 

um Schutzverhalten zu stärken und Risi-

ken zu reduzieren (Post-Testberatung). 

 

Wenn Drogengebrauchenden HIV/HCV/STI-

Beratung angeboten wird, ist es wichtig, sich 

nicht nur auf Risiken zu konzentrieren, die mit 

Drogen zu tun haben, sondern auch sexuelle 

Übertragungswege mit einzubeziehen. Klient*-

innen sollten ermutigt werden, Drogengebrauch 

bzw. Sexualverhalten zu identifizieren, das ihr 

Risiko für eine HIV/HCV-Infektion erhöht. Es ist 

wichtig, die Gründe für das Verhalten zu verste-

hen, um ein spezifisches, realistisches Ziel zur 

Verringerung des Risikos zu setzen und dieses 

auch erreichen zu können. Berater*innen sollten 

außerdem frühere Versuche der Person, diese 

Risiken zu reduzieren, ansprechen, Erfolge wert-

schätzen und Klient*innen in ihren Anstrengun-

gen unterstützen. Auch bei Klient*innen, die 

Drogen konsumieren, sollten Strategien zur Ver-

ringerung des Risikos einer sexuellen Übertra-

gung besprochen werden. 

 

Bei der Pre-Testberatung liegt der Schwerpunkt 

auf der Risikoabklärung, um die Person auf Risi-

ken aufmerksam zu machen, die zu einem positi-

ven Ergebnis führen könnten. Strategien zur Risi-

kominimierung werden in der Post-Testberatung 

besprochen, während derer die Person auch die 

Testergebnisse erhält. 

 

Beim Thema Übertragungswege kann abgeklärt 

werden, welchen Risiken die Person möglicher-

weise seit dem letzten HIV/HCV-Test ausgesetzt 

war. Ein wichtiger Aspekt sind auch die Risiken 

der Partner*innen der Person, da diese das HIV/

HCV/STI-Risiko zusätzlich beeinflussen. 

2.2.2  

PRÄVENTIONSBERATUNG/RISIKOABKLÄRUNG 
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2.2.3 

GESPRÄCHSLEITFADEN 

A. PERSÖNLICHE ANGABEN 
A1. Hast Du eine Krankenversicherung? 

  ☐ ja ☐ nein 

 

A2. Hast Du einen Arzt oder eine Ärztin Deines Vertrauens?  

(Diese Information kann eine Weiterleitung erleichtern) 

  ☐ ja ☐ nein 

 

A3. Wirst Du aktuell substituiert? 

  ☐ ja ☐ nein 

Dieser (in Anlehnung an den Leitfaden der BZgA entstandene) Fragebogen dient als Grundlage für das  

Beratungsgespräch, damit wir Dich optimal über Risiken und Tests beraten können. Beratung und Test 

erfolgen anonym.  

 obligatorische Bera-

tung vor der Testung 

 die Möglichkeit, Fragen nicht  

zu beantworten 

 Anonymisierung / keine  

Erfassung des Namens 

INFORMATION ÜBER... 

Warum bist Du heute hier? / Welchen Test willst Du heute machen? 

EINSTIEGSFRAGE 

Einverständnis 

Wir erheben im Folgenden anonym einige Daten. Diese sol-

len die Grundlage bieten für eine mögliche Weiterführung 

und Ausweitung solcher Beratungs- und Testprojekte.  

Die Teilnahme ist freiwillig und es entsteht Dir natürlich kein 

Nachteil, wenn Du nicht teilnehmen möchtest.  

 

Achtung: auf diesem Beratungsleitfaden NIE  

den Namen des Klienten/der Klientin notieren! 

 

Generell gilt: Die Abschnitte müssen nicht in der hier vorge-

gebenen Reihenfolge durchgegangen werden. Insbesondere 

der Block zum persönlichen Hintergrund kann – je nach Be-

darf – auch erst zum Schluss behandelt werden. 
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B. HEPATITIS C 
B1. Hast Du Dich bereits einmal auf eine Hepatitis-C-Virusinfektion (HCV) testen lassen? 

  ☐ nein (weiter mit Frage B3) 

  ☐ ja, zuletzt ________ / ________ (Monat /Jahr) 

  ☐ weiß nicht 
 

B2. Wie war das Ergebnis des letzten HCV-Tests? 

  ☐ negativ  

  ☐ positiv  

  ☐ weiß nicht 
 

  Wenn positiv: ☐ Antikörper positiv  

    ☐ HCV-PCR positiv  

    ☐ weiß nicht 
 

B3. Ist bei Dir jemals eine Hepatitis-C-Infektion festgestellt worden? 

  ☐ nein (weiter mit Frage C1)  

  ☐ ja 

  ☐ weiß nicht 
 

B4.  Bist Du schon mal gegen eine Hepatitis-C-Infektion medikamentös behandelt worden?  

(mehrere Antworten möglich) 

  ☐ ja, wird noch fortgeführt  Beginn der Behandlung: ________ (Jahr) 

  ☐ ja, erfolgreich   Ende der Behandlung: ________ (Jahr) 

  ☐ ja, erfolgreich aber reinfiziert Ende der Behandlung: ________ (Jahr) 

  ☐ ja, aber nicht erfolgreich, da abgebrochen Ende der Behandlung: ________ (Jahr) 

   Grund des Abbruchs: _____________________________________________________ 

  ☐ ja, aber nicht erfolgreich, da keine Heilung Ende der Behandlung: ________ (Jahr) 

  ☐ nein, noch nie, und zwar weil: ______________________________________________ 

 meist nur noch eine Tablette am Tag 

 oft nur 8 bis 12 Wochen Therapiedauer 

 Heilungschance annähernd 100% 

 kaum Nebenwirkungen 

 oft schon Besserung des Befindens während der Therapie 

 so gut wie keine Kontraindikationen 

BEI CHRONIFIZIERUNG ÜBER NEUE THERAPIEN BERICHTEN 

Auch aktiv konsumierende Perso-

nen können therapiert werden.  

Voraussetzung:  

eine tägliche Einnahme der Me-

dikamente muss funktionieren 

und die Leber darf nicht zu stark 

geschädigt sein. 

Immer versuchen zu klären, ob nur ein 

positiver Antikörpertest vorlag oder 

tatsächlich ein positiver HCV-PCR-Nachweis.  

Nur letzterer ist beweisend für das Vorliegen 

einer aktiven Hepatitis C Virusinfektion. 

WENN POSITIV 
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C. HIV-STATUS 
C1. Hast Du dich bereits einmal auf HIV testen lassen? 

  ☐ nein (weiter mit Frage D1) 

  ☐ ja, zuletzt ________ / ________ (Monat /Jahr) 

  ☐ weiß nicht 
 

C2. Wie war das Ergebnis des letzten HIV-Tests? 

  ☐ negativ  

  ☐ positiv  

  ☐ weiß nicht 
 

  Wenn positiv: wurde eine HIV-Therapie begonnen? 

   ☐ ja, wird noch fortgeführt  

   ☐ ja, aber wurde abgebrochen 

    Grund des Abbruchs: ______________________________________ 

   ☐ nein, noch nie, und zwar weil: _______________________________ 

D. IMPFUNGEN  
D1. Bist Du gegen Hepatitis A geimpft? 

  ☐ ja, letzte Impfung / Impfdosis ________ (Jahr) 

  ☐ nein 

  ☐ nein, ich habe eine Hepatitis A durchgemacht und bin immunisiert  

  ☐ weiß nicht / unklar 
 

D2. Bist Du gegen Hepatitis B geimpft? 

  ☐ ja, letzte Impfung / Impfdosis ________ (Jahr) 

  ☐ nein 

  ☐ nein, ich habe eine Hepatitis B durchgemacht und bin immunisiert 

  ☐ nein, ich bin chronisch Hepatitis B infiziert 

  ☐ weiß nicht / unklar 

Warum gegen Hepatitis A und B impfen?  

 Hohes Risiko sich zu infizieren, besonders für injizierende  

Drogengebraucher*innen,  

 Chronifizierungsmöglichkeit der Hepatitis B,  

 lebensbedrohliche Verläufe der Hepatitis A bei vorbestehender  

Lebererkrankung.  

 STIKO-Empfehlung!  

 Impfmöglichkeit im Rahmen des Testprojekts für Drogen gebrauchende 

Personen ohne Krankenversicherung oder ohne ärztliche Anbindung 

WENN KEIN SICHERER IMPFSCHUTZ VORLIEGT 

Nachfragen, ob 

und wann und 

mit welchem 

Ergebnis eine 

Titerkontrolle 

erfolgt ist.  

 

Ist ein  

Impfausweis  

vorhanden? 
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E. RISIKO-SITUATIONEN  

 

DROGENKONSUM  

E1. Kam es beim Drogengebrauch zu Risikosituationen in den letzten 6 Monaten? 

  ☐ ja 

☐ nein (ggf. Abklärung der Frage nach Risikosituationen seit den letzten Tests auf HCV und HIV, 

Beratung zu Safer Use) 

  ☐ weiß nicht (ggf. Beratung zu Safer Use) 

 Beratung zu Safer Use 

 Redest Du mit den Leuten, mit denen Du zusammen konsumierst über 

Infektionsgefahren und Infektionsschutz?  

 Achtest Du darauf, dass es nicht zu einem (versehentlichen) Tausch von Konsu-

mutensilien kommt? 

 Wäschst oder desinfizierst Du Dir die Hände vor und nach dem Konsum? 

 Achtest Du beim Desinfizieren der Einstichstelle mit einem Alkoholtupfer auf 

die notwendige Einwirkzeit? 

 Benutzt Du Deine sterilen 

Materialien nur einmal? 

 Findest Du noch problemlos 

Venen? 

SAFER USE 

 Was weißt Du über die Gefahren, sich mit Hepatitis C oder HIV zu infizieren? 

 Allgemeine Informationen zu Übertragungswegen von HCV und HIV 

 Bei HIV-Risikosituation: Der PEP-Behandlungsbeginn soll bis 24 (maximal 72) Stunden nach der Expo-

sition liegen. Ein Beginn binnen 2 Stunden nach dem Ereignis ist optimal und daher anzustreben 

 Bedeutung für HCV/ HIV-Infektionen bei injizierendem und nasalem Konsum 

 Beratung zu den Risiken von Mischkonsum anbieten  

(Wirkung, Risiken und Wechselwirkung lassen sich schlecht einschätzen, z. B. nachfragen, welche 

Erfahrungen vorliegen oder wie die persönlichen Schutzvorkehrungen aussehen) 

Intravenöser Drogengebrauch ist 

außerdem nach den Deutsch-

Österreichischen PrEP-Leitlinien  

eine Indikation für die HIV-PrEP!  
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SEXUALKONTAKTE 

 

E2. Hattest Du in den letzten 6 Monaten eine Risikosituation beim Sex? 

  ☐ ja 

  ☐ nein 

 

 

 

 

 

SONSTIGE FAKTOREN 
 

 Beratung zu Safer Sex 

 Falls keine Risikosituation in den letzten 6 Monaten:  

Abklärung der Frage nach Risikosituationen seit der letzten Testung auf HCV/HIV 

SAFER SEX 

 Bedeutung für HCV- und HIV-Infektionen 

 HIV ist eine sexuell übertragbare Infektion. Sie wird neben Blut auch durch Sperma und 

Scheidensekret übertragen. Bei HIV-positiven Menschen, die erfolgreich therapiert sind, ist eine 

Übertragung des HI-Virus auf andere Menschen sehr unwahrscheinlich. Die antiretrovirale Therapie 

unterdrückt die Vermehrung von HIV im Körper und senkt die Zahl infizierter Zellen in den Körper-

flüssigkeiten und Schleimhäuten. Nach einiger Zeit ist das Virus im Blut sogar meist nicht mehr nach-

weisbar. Leider kann HIV noch nicht geheilt werden, sodass die Medikamente dauerhaft eingenom-

men werden müssen. 

 Hepatitis C ist KEINE „klassische“ sexuell übertragbare Infektion. Die Übertragung findet nur über 

Blut statt. Ggf. Verletzungsmöglichkeiten beim Sex thematisieren. 

 Information zur Bedeutung von Tattoos und Piercings 

 Information zu Infektionsrisiken im Haushalt  

(Zahnbürsten, Rasierer, Nagelclipper)  

 Wie oft ist dies in den letzten 6 Monaten passiert?  

Wie lange liegt die letzte derartige Risikosituation zurück?  

Wie kam es zu den Risikosituationen? 

 Information zu z.B. Kennzeichnung der Gegenstände 
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F. TEST-ENTSCHEIDUNG UND TESTUNG 

 

F1. Gemeinsame Entscheidung nach Beratung , folgende/n Test/s jetzt durchzuführen: 
 

  HCV   HIV 

  ☐ Schnelltest auf Antikörper ☐ Schnelltest auf Antikörper 

  ☐ Labortest auf Antikörper ☐ Labortest auf Antikörper 

  ☐ Labortest auf HCV-PCR ☐ kein HIV-Test 

  ☐ kein HCV-Test 

 

 

NUR BEI NICHT BESTEHENDEN HEPATITIS A- UND/ODER  
B-IMPFUNGEN ODER UNKLARHEIT ÜBER IMPFSTATUS: 

SEROLOGIE UND IMPFUNG  

 

Bei unklarem Impfstatus: Möchtest Du eine Hepatitis A- und oder Hepatitis B-Serologie durchführen? 

  ☐ ja, nur für Hepatitis A 

  ☐ ja, nur für Hepatitis B 

  ☐ ja, für Hepatitis A und B 

  ☐ nein 

 

Wenn kein Impfschutz vorhanden ist: Möchtest Du gegen Hepatitis A und / oder B geimpft werden? 

  ☐ ja, gegen Hepatitis A  

  ☐ ja, gegen Hepatitis B 

  ☐ ja, gegen Hepatitis A und B 

  ☐ nein 

 Für alle: Beratung Serologie und ggf. für Durchführung Serologie und Impfung an  

Hausarzt/Hausärztin verweisen 

 Angebot der Serologie und ggf. Impfung über Projektgelder, wenn keine Krankenversicherung vor- 

liegt oder es keinen ärztlichen Kontakt gibt (Hausarzt/Hausärztin etc.) 

 Beratung zum Nutzen der Serologie: 

1.  Mit dieser Untersuchung kann festgestellt werden, ob Du eine Impfung brauchst oder 

2.  ob Du vielleicht schon mal eine Hepatitis hattest, die aber ausgeheilt ist: dann bist Du bereits 

 geschützt oder 

3.  Du eine aktive Hepatitis A oder B hast, was bedeutet, dass Du andere Menschen anstecken kannst. 

 Ab hier: Berater*in klärt mit Klient*in, ob und welcher Test durchgeführt werden soll. 

 Fragen werden nicht mehr vorgelesen 

 Informationen zum Kennwort (auf erster Seite eintragen) 
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POST-TESTBERATUNG UND POST-FRAGEBOGEN 

TESTERGEBNISSE UND  
ÜBERGANG IN THERAPIE 

Dieser zweite Teil des Fragebogens ist im Anschluss an die  

vorliegenden Ergebnisse der Labortests von den Beratenden auszufüllen. 

 

NUR AUSZUFÜLLEN BEI POSITIVEN LABORTESTS 

BEHANDLUNGS-/THERAPIEWUNSCH UND ANGEBOTE 
 

Besteht bei dem Klienten/der Klientin  der Wunsch nach Weiterleitung in Behandlung / Therapie? 

  ☐ ja, es besteht der Wunsch nach einer HIV-Therapie 

  ☐ ja, es besteht der Wunsch nach einer HCV-Therapie 

  ☐ nein, weil ______________________________________ 

  ☐ Klient*in möchte noch Bedenkzeit und kommt erneut in die Beratung 

 Ablauf der Testdurchführung 

 Bedeutung des Ergebnisses von Schnelltests (nicht reaktiv, reaktiv) bzw. Labortests auf Anti-

körper (negativ, positiv) 

 Die Möglichkeit von falsch-reaktiven Schnelltests ansprechen. Ein positives Ergebnis im Schnelltest 

muss nicht tatsächlich positiv sein. Daher wird an dieser Stelle von reaktivem Ergebnis gesprochen, 

welches bestätigt werden muss. Unterschiedliche diagnostische Fenster von HIV-Schnelltests (12 

Wochen) und Labortests (6 Wochen)  zum Ausschluss der HIV-Infektion erwähnen. Ggf. über einge-

schränkte Aussagekraft beim Testen im diagnostischen Fenster informieren.  

 Bedeutung einer HCV/HIV-Infektion (Behandlungsmöglichkeiten, Angst nehmen!) 

 Unterstützungsmöglichkeiten bei positivem Ergebnis 

 Information über Meldepflicht (Bestätigungstest, PCR). Dies ist unabhängig von diesem Testangebot 

und gilt für alle Teststellen in Deutschland. 

 Durchführung Schnelltests /Labortests  

WEITERE BERATUNGSINHALTE IM ANSCHLUSS AN DEN FRAGEBOGEN 

 Auf Unterstützungsmöglichkeiten bei der Vermittlung in Behandlung / Therapie hinweisen 

(Begleitung durch Mitarbeitende, ggf. Begleitung durch Peers etc.) 

 Wenn Klient*in aktuell keine Behandlung wünscht: Angebot, ihn / sie zu einem späteren Zeitpunkt 

im Rahmen des Projekts weiter zu unterstützen (Finden einer Ärztin, eines Arztes etc.) 
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Die Post-Testberatung sollte immer ein fester 

Bestandteil des HIV/HCV/STI-Testablaufs sein. 

Jeder Person, die sich einem Test unterzieht, 

sollte bei der Ergebnisrückgabe – unabhängig 

vom Ergebnis selbst – eine Post-Testberatung 

angeboten werden. Die Beratung zielt nicht nur 

darauf ab, der Person dabei zu helfen, das Test-

ergebnis zu verstehen und damit zurecht zu 

kommen. Sie dient auch dazu, die Person mit 

weiteren nötigen Informationen zu versorgen 

und, falls notwendig, an andere Angebote wei-

ter zu verweisen. 

 

Die Post-Testberatung muss u. a. Unterstützung 

zum Thema Offenlegung des eigenen HIV/HCV-

Status bieten. Außerdem ist sie eine wertvolle 

Gelegenheit, genaue Informationen zu Harm 

Reduction und Safer Sex zu vermitteln, die für 

die getestete Person relevant und auf das Test-

ergebnis zugeschnitten sind. Außerdem kann 

eine Beratung zur Verhaltensänderung und Risi-

kovermeidung von Nutzen sein. 

 

Ergebnismitteilung unter Berücksichtigung der 

Risikoabklärung  

Die Mitteilung der Testergebnisse sollte immer 

auch die Risikoabklärung der getesteten Person 

berücksichtigen; dies vor allem mit Blick auf die 

Möglichkeit eines falsch-negativen Ergebnisses, 

wenn die Risikosituation innerhalb des diagnos-

tischen Fensters stattfand. Falls die Person keine 

oder sehr niedrige Risikofaktoren angegeben 

hat, sollte auf die Möglichkeit eines falsch-

reaktiven/positiven Ergebnisses eingegangen 

werden. 

Wenn möglich sollte der*dieselbe Berater*in 

sowohl die Pre-Testberatung als auch die 

Posttestberatung übernehmen.  

 

 

2.3  

POST-TESTBERATUNG 
Mitteilung negativer (nicht-reaktiver) Testergeb-

nisse und das diagnostische Fenster 

Bei negativen (nicht-reaktiven) Testergebnissen 

stellt die Post-Testberatung eine wichtige Chan-

ce dar, Menschen mit Angeboten der Primärprä-

vention in Kontakt zu bringen und zur späteren 

Testwiederholung zu ermutigen. Tests sollten 

nach konkreten Risikosituationen (unter Berück-

sichtigung des diagnostischen Fensters) oder 

zumindest 1 x jährlich wiederholt werden. 

 

Mitteilung reaktiver/positiver Testergebnisse 

Die HIV/HCV-Beratung und der Test sind uner-

lässliche erste Schritte, die es Menschen ermög-

lichen, ihren Serostatus zu erfahren und HIV/

HCV Therapie- und Betreuungsangebote in An-

spruch zu nehmen. Im Falle eines HIV-reaktiven/

positiven Ergebnisses ist es wichtig, deutlich zu 

erklären, dass das Ergebnis als „reaktiv“ bzw. 

„vorläufig positiv“ eingestuft werden muss, und 

dass ein Labortest mit höherer Spezifität 

(Bestätigungstest) zur Validierung der Diagnose 

erforderlich ist. Trotzdem wird empfohlen, Per-

sonen mit hohem Risiko über die Wahrschein-

lichkeit eines positiven Bestätigungstests aufzu-

klären und sie dabei zu unterstützen, diese In-

formation zu akzeptieren und damit zurecht zu 

kommen, da dies sehr belastend sein kann. Es ist 

sinnvoll, die reaktiv/positiv getestete Person 

zum Bestätigungstest zu begleiten, wenn dieser 

nicht in der Einrichtung selbst stattfindet. Eben-

so kann es sinnvoll sein, der Person eine Beglei-

tung zum ersten Arzttermin nach erfolgter Diag-

nose anzubieten. 



 

 

MODUL 2 | BERATUNG VOR UND NACH DEM TEST 

49 

 

JES NRW: HepHopper — ein Community-Präventionsprojekt 

Unter dem Namen JES NRW organisieren sich seit 1989 Junkies, Ehemalige und Substituierte in Nord-

rhein-Westfalen. Das Projekt HepHopper entstand aufgrund der schlechteren Versorgungslage im länd-

lichen Bereich für Drogen gebrauchende Menschen, die sich mit Hepatitis-Viren infiziert haben. In die-

sem Projekt geht es in erster Linie um Beratung zu HCV und – wenn gewünscht – um den Test auf Anti-

körper. Für dieses Projekt wurden JES-Engagierte also Peers per Qualifizierungsseminar der Deutschen 

Aidshilfe, zum Durchführen von Schnelltests ohne Ärzt*innen, geschult. Im Falle eines positiven Tests 

begleiten sie die Getesteten auf Wunsch auch zur weiteren medizinischen Versorgung und Behandlung. 

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass sie mit ihrer Betroffenenkompetenz auch die Menschen errei-

chen, die nicht an Kontaktläden oder andere Beratungsstellen angebunden sind und ansonsten unent-

deckt blieben.  

Link zum Angebot:  

https://jesnrw.de/projekte/hephopper/ 

  

 Kontakt:  

 JES NRW e.V. 

 Projektleitung: Theresa Greiwe  

 Lindenstr. 20, 50674 Köln  

 

Tel.:  017693635668  

E-Mail: info@jesnrw.de  & t.greiwe@jesnrw.de 

Web: jesnrw.de 

BEST PRACTICE 

https://jesnrw.de/projekte/
https://jesnrw.de/projekte/
https://jesnrw.de/projekte/hephopper/
mailto:info@jesnrw.de
mailto:t.greiwe@jesnrw.de
https://jesnrw.de/
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Am Ende dieses Moduls haben Leser*innen  

Kenntnisse zu folgenden Inhalten:  

 Rahmenbedingungen  

zu Einrichtung und Betrieb  

eines Test- und Beratungsangebots 

 Grundlagen Datenschutz 

 Bewerbung des Angebots 

 Anbindung an die Versorgung 

 Test und Beratung  

in besonderen Settings 

MODUL 3  
UMSETZUNG 

IN DER PRAXIS 
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Zur effektiven Bekämpfung von HIV, Hepatitis B und C ist 

eine Verzahnung von Prävention, Testung, Behandlung 

und Versorgung notwendig. Durch Information, Aufklärung 

und Stärkung der Handlungskompetenzen sollen Men-

schen motiviert werden, Risiken zu vermeiden, das Schutz-

verhalten aufrechtzuerhalten und sich bei einem Infekti-

onsrisiko testen zu lassen. Das frühzeitige Erkennen von 

Infektionen ermöglicht in der Regel entweder eine Heilung 

(Hepatitis C) oder zumindest eine Behandlung (HIV, Hepa-

titis B), die das Fortschreiten der Erkrankung und/oder die 

Spätfolgen verhindert.  

 

In den letzten 30 Jahren hat sich ein facettenreiches und 

qualitativ hochwertiges Hilfesystem der sozialen Arbeit für 

Menschen mit Substanzgebrauch entwickelt. 

Zudem verfügen wir über medizinische Hilfen, die, z. B. im 

Bereich der Substitutionsbehandlung und HIV-Therapie, 

eine Versorgung gewährleisten, die sich am aktuellen 

Stand der Wissenschaft und Medizinethik orientiert. 

 

 

Was bedeutet eigentlich  
„Harm Reduction“? 

„Harm Reduction“ („Schadensmin-

derung“) bezieht sich auf eine Politik 

sowie auf Programme und Angebote, 

deren oberstes Ziel die Reduzierung 

negativer gesundheitlicher, sozialer 

und wirtschaftlicher Folgen des Kon-

sums legaler und illegaler psychoakti-

ver Drogen ist, ohne dabei notwendi-

gerweise den Drogenkonsum selbst zu 

reduzieren. Harm Reduction kommt 

Drogengebrauchenden, ihrem un-

mittelbaren Umfeld und auch der Ge-

sellschaft zugute.“ – Harm Reduction 

International (HRI) 

 Eine solide finanzielle und personelle 

Ausstattung ist die Grundlage eines 

Beratungs- und Testangebots.  

 Mehrere Angebote an einem Ort (integrierte 

Versorgung) erhöhen die Inanspruchnahme und 

beugen dem Kontaktverlust mit Klient*innen vor.   

 Ein Netzwerk von Kooperationspartnern ist 

Voraussetzung für eine passgenaue 

Weiterverweisung. 

 Das gesamte Team der Einrichtung sollte das Projekt 

kennen und in ihren eigenen Arbeitsbereichen 

unterstützen. 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 
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Die finanziellen Kosten eines solchen Projekts 

richten sich maßgeblich nach dem zeitlichen 

Umfang der Beratungs- und Testzeiten ein-

schließlich des eingesetzten Personals. Darüber 

hinaus sind Material- und Sachkosten einzupla-

nen. 

 

Die nachfolgende Beispielrechnung basiert auf 

der Annahme, dass keine dieser Leistungen über 

die Krankenkassen abgerechnet werden. Sie ori-

entiert sich an einem Beratungs- und Testange-

bot im Umfang von fünf Stunden in der Woche 

bzw. 20 Std. im Monat.   

3.1  

RAHMENBEDINGUNGEN FÜR  
EINRICHTUNG UND BETRIEB EINES  
BERATUNGS- UND TESTPROJEKTS 

 
    Kosten pro 

Einheit 

Kosten pro  
Monat (20 Std.) 

Personal 2 Berater*innen unterschiedlicher  
geschlechtlicher Identität 

60 €/Std.  
(2 Personen) 

1.200 € 

Schnelltests HIV/HCV 6 €/Test 360 € / 360 €1
 

Labortest HIV/HCV 50 €/Test 1.800 €2
 

Verbrauchsmaterialien z.B. Handschuhe, Desinfektionsspray etc. 0,50 €/Test    30 € 

Gesamtkosten pro Monat  4.750 € 

Gesamtkosten pro Jahr (12 Monate)  52.250 € 

1  Erfahrungen zeigen, dass maximal drei Beratungen/Tests pro Stunde möglich sind. Der Betrag wurde auf 

der Grundlage von maximal 60 möglichen Beratungen und maximal 120 Tests (60 HIV/60 HCV) berechnet. 
2  Grundlage dieses Betrags bilden 10 % (6) reaktive HIV-Tests und 50 % (30) reaktive HCV-Tests 

WAS WIRD BENÖTIGT? 

Für ein Projekt im links abgebildeten zeitlichen 

Umfang sollten bestenfalls folgende Räume zur 

Verfügung stehen: 

 Ein bis zwei Räume, die am Testtag zur Bera-

tung genutzt werden können; 

 Ein Raum als Arztzimmer für die Durchfüh-

rung von Tests, zur Blutabnahme für Bestäti-

gungstests etc.  

3.1.1  

FINANZIELLE 
AUSSTATTUNG 

3.1.2  

RÄUMLICHE 
AUSSTATTUNG 
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Empfehlenswert ist die Anstel-

lung von zwei Berater*innen un-

terschiedlicher geschlechtlicher 

Identität, sodass die Nutzer*-

innen der Angebote immer eine 

Wahlmöglichkeit haben. 

 

Darüber hinaus sollte ein*e Mit-

arbeiter*in als Reservekraft im 

Fall von Krankheit oder Urlaub 

zur Verfügung stehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVD-TOOLKIT.DE 

Einbindung von Peers 

Bereits durchgeführte Testprojekte zeigen, dass die Einbindung 

von erfahrenen Peers sowohl zur Anwerbung von Drogenge-

brauchenden sowie für deren Begleitung in die niedergelasse-

ne Arztpraxis im Fall einer Behandlung sinnvoll ist. Hierbei soll-

te darauf geachtet werden, dass die Peers bereits selbst HIV/

HCV behandlungserfahren sind. 

 

Das Team der Einrichtung 

Mitarbeitende der Einrichtung, in der das Angebot durchge-

führt werden soll, sollten selbst vom Projekt überzeugt und 

bereit sein, sich in diesem Bereich fortzubilden. Ein solches 

Projekt kann nicht allein von den Mitarbeitenden getragen 

werden, die für das Beratungs- und Testprojekt ein Stunden-

kontingent erhalten haben. Das gesamte Team mit seinen un-

terschiedlichen Aufgaben und Funktionen sollte dazu beitra-

gen, das neue Angebot zu bewerben und die Nutzer*innen der 

Einrichtung zur Inanspruchnahme zu motivieren. 

Darüber hinaus lebt ein solches Angebot von verschiedenen 

Maßnahmen und Interventionen, die das Thema Prävention 

bei Drogengebrauch und Sex auf interessante Art und Weise 

als ein Kernthema in die Einrichtung tragen. Daher sollte ein 

solches Angebot vom gesamten Team ideell, fachlich und prak-

tisch unterstützt werden. 

3.1.3  

PERSONELLE AUSSTATTUNG 

Auf ivd-toolkit.de gibt es ein Toolkit für niedrigschwellige Test- und Beratungsangebote für Dro-

gengebrauchende. Es behandelt alle Themen, die für die Implementierung, Entwicklung, Quali-

tätssicherung und Evaluierung von Test- und Beratungsangeboten erforderlich sind. Es ist in sieben Kapi-

tel unterteilt: Betriebsumfeld, CBVCT Services, Beratung und Anbindung an die Gesundheitsversorgung, 

Kommunikation, Interessenvertretung, Qualitätssicherung und Innovation. In allen Kapiteln unterstützen 

Checklisten die Anwender*innen, ihr eigenes Projekt zu beurteilen und ihren individuellen Arbeitsplan zu 

entwickeln. Das Toolkit ist sowohl für Projekte geeignet, die ein neues Angebot aufbauen wollen als auch 

zur Qualitätssicherung bei bestehenden Test- und Beratungsangeboten. Ebenfalls gibt es Hinweise zu 

aktuellen Veranstaltungen und politischen Geschehnissen rund um das Thema Test und Beratung. Zu-

dem gibt es die Möglichkeit sich für den entsprechenden Newsletter anzumelden oder sich in den Ver-

netzungsverteiler aufnehmen zu lassen. 
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Drogenhilfeeinrichtung kick: checkpoint 

Beratungs- und Testangebot HIV & HCV I Weiterverweisung in die Behandlung 

Die Drogenhilfeeinrichtung kick ist eine niedrigschwellige Anlaufstelle in Trägerschaft der aidshilfe dort-

mund, die u.a. ein Kontaktcafé, einen Drogenkonsumraum und eine Drogentherapeutische Ambulanz 

vorhält. Das kick ist einer der sechs Standorte bundesweit, die am Modellprojekt „HIV? Hepatitis? Das 

check ich“ teilnehmen, das von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Kooperation mit 

der Deutschen AIDS-Hilfe und dem Robert-Koch-Institut, gefördert durch den Verband der Privaten 

Krankenversicherung sowie das Land NRW, durchgeführt wird. Zentraler Baustein neben dem Aus- oder 

Aufbau des bereits bestehenden niedrigschwelligen HIV-/HCV-Beratungs- und Testangebots für Drogen-

gebrauchende – der „checkpoint“ –  in den teilnehmenden Einrichtungen ist die Weiterverweisung in 

die Behandlung im Falle eines reaktiven Testergebnisses. 

Das Testangebot im kick findet zweimal wöchentlich statt (dienstags von 10.00 bis 14.00 Uhr I mitt-

wochs von 10.00 bis 16.00 Uhr). Das Angebot beinhaltet einen anonymen Risikocheck, kostenlose 

Schnell- und Labortests auf HIV und HCV sowie Unterstützung bei der Therapie, eine Impfberatung 

(Hepatitis A und B) und eine Hepatitis-B-Impfung. Bei einem reaktiven Testergebnis werden die Nut-

zer*innen des Angebots zum*zur Fachärzt*in begleitet, auch darüber hinaus wird bei weiterem Unter-

stützungsbedarf im Verlauf der Behandlung eine Beratung mit den Mitarbeitenden der Einrichtung und/

oder ein Austausch mit anderen HIV-/Hepatitis-Patient*innen im kick angeboten. 

Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass es ohne weiteres möglich ist, akut Drogengebrauchen-

de über alltägliche Gesundheitsrisiken zu informieren und deren Gesundheitsbewusstsein zu stärken. 

Hierfür sollten jedoch einige Rahmenbedingungen gegeben sein bzw. Beachtung finden. Das Setting 

sollte auf die Bedürfnisse der Besucher*innen abgestimmt und das Angebot idealerweise im Rahmen 

bestehender niedrigschwelliger Angebote integriert werden. Verlässlichkeit und Kontinuität (z.B. durch 

festgelegte Test-Tage) sowie entsprechende personelle Ressourcen (nicht nur für den Test als solches, 

sondern auch für das essentielle vor- und nachbereitende Testsetting) stellen weitere Erfolgsfaktoren 

dar. Die Einbindung von bereits angestellten Mitarbeitenden ist hier von Vorteil, da bereits eine Ver-

trauensebene zu den Besucher*innen existiert. 

Das Angebot wird bisher gut angenommen, jedoch werden längst nicht alle erreicht, die zur Zielgruppe 

gehören. Ein möglicher Grund ist, dass in der Szene noch immer Tabus und Mythen (z.B. zu Interferon) 

vorherrschen, die eine offene und regelmäßige Auseinandersetzung mit den Themen HIV und Hepatitis 

behindern. Ist diese Hemmschwelle jedoch überwunden und ein erster Kontakt hergestellt, zeigt sich, 

dass die Vermittlung in eine weiterführende Behandlung mit Hilfe eines Case Managers gut funktioniert. 

Insbesondere der „erste“ Kontakt zum*zur Ärzt*in scheint entscheidend zu sein. Wurde dieser vom kick 

organisiert und begleitet, funktionierte in der Regel das weitere Fortlaufen der Behandlung reibungslos. 

BEST PRACTICE 
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Nach den bisherigen Erfahrungen bleibt als Entwicklungsbedarf die Notwendigkeit, eine offeneren Sze-

nekultur zu den Themen HIV und Hepatitis zu befördern. Dies geht aus Sicht des kick nur durch die in-

tensivere Einbindung von Betroffenen/Peers. 

Kontakt: 

Drogenhilfeeinrichtung kick I aidshilfe dortmund e.V. 

Eisenmarkt 5 | 44137 Dortmund  

  

Tel.: 0231/47736990 

Mail: info@kick-dortmund.de 

Web: www.kick-dortmund.de 

Weiterentwicklung im Jahr 2021:  

HIV und Hepatitis C bei Drogenkonsument*innen: „Booster-Projekt“ für screening und linkage-to-care in 

einer niedrigschwelligen Drogenhilfeeinrichtung  

Ziel war es, die Test- und -Therapieraten bei Menschen mit Drogenkonsum durch extrinsische Motivati-

on zu erhöhen. In der ersten Projektphase (Juli - Dezember 2021) wurde jede*r Beratenen ein 

„Incentive“ (Einkaufsgutschein) in Höhe von 10 € gewährt.  In der zweiten Projektphase (Januar - Juni 

2022) wurde dies auf einen Gegenwert von 5 € reduziert. Während der gesamten Laufzeit wurde im 

Umfang von 2 Wochenstunden ein peer-worker eingesetzt, der v. a. potenzielle Projektteilneh-

mer*innen ansprechen sollte.  

Die Inanspruchnahme des Beratungs- und Testangebotes stieg in der ersten Phase auf durchschnittlich 

6,5 Testungen pro Test-Tag (+ 325%; reaktive HCV-Tests: 9%), in der zweiten Phase betrug sie 4,1 Tes-

tungen pro Test-Tag (reaktive HCV-Tests: 7%). Eine parallele Erhebung zur Testmotivation (N = 81) 

ergab, dass sich 1/3 der Befragten ohne Incentives nicht hätten beraten und testen zu lassen.  

Gleichwohl waren 70% auch dieser Teilnehmer*innen einem konkreten Infektionsrisiko ausgesetzt. 

Knapp 20% der Projektteilnehmer*innen wurden durch den peer-worker zum Testangebot verwiesen, 

vielfach wurde der Wunsch nach weitergehender Begleitung durch diesen artikuliert.  

Ein „Incentive-Modell“ erfordert neben finanziellem einen gewissen organisatorischen Aufwand, lässt 

sich aber gut in den Alltag einer niedrigschwelligen Drogenhilfeeinrichtung integrieren.  

Selbst angesichts massiver Einschränkungen im Einrichtungsbetrieb durch die Corona-Pandemie ermög-

lichte die Einführung von Incentives eine deutliche Erhöhung der Beratungs- und Testfrequenz.  

Für ein solches Projekt bedarf es externe Förderung um die Gutscheine auch allen Teilnehmenden an-

bieten zu können. 

BEST PRACTICE 
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Grundsätzlich ist für eine optimale Bewerbung 

eines neuen Angebots ein Zusammenspiel ver-

schiedener Maßnahmen und Medien erforder-

lich.  Das Ziel ist eine hohe Inanspruchnahme 

der Beratungs- und Testangebote. Zu den Er-

folgsfaktoren gehört, den Nutzer*innen der Ein-

richtung Grundlagenkenntnisse zu Übertra-

gungswegen, Behandlungsmöglichkeiten und 

Folgen einer HIV- bzw. HCV-Infektion sowie ein 

Bewusstsein der Vorteile einer Inanspruchnah-

me des Beratungs- und Testangebots zu ver-

mitteln. 

 

BEWERBUNG DES ANGEBOTS  

Grundsätzlich gilt, dass das Angebot in der Ein-

richtung sichtbar sein muss. Entsprechende Be-

ratungs- und Testtage sollten daher z. B. mittels 

Poster, Aufsteller, Flyer (als Tischaufsteller) oder 

auch mit einem Banner oder beschrifteten Luft-

ballons am Eingang der Einrichtung angekündigt 

werden.  

Ein einprägsamer Projekttitel ist wichtig, wie z.B. 

„TEST IT!“, „Das CHECK ich!“, „Checkpoint“, 

„Check it“, „Gut zu wissen“ o. ä., zu wählen. 

Es sollten die wichtigsten Merkmale des Pro-

jekts, wie z.B.  „anonym“, „kostenlos“, “sicher“, 

“schnell“ und „einfach“ in der Bewerbung des 

Angebots benannt werden. 

 

EINBEZIEHUNG  
VON PEERS/BUDDYS 

Um Drogengebrauchende außerhalb der Einrich-

tung zu erreichen, bieten z.B. kommunalen Ar-

beitskreise eine gute Plattform, um dort das Pro-

jekt vorzustellen und andere Einrichtungen mit 

Informationsmaterial auszustatten. 

 

Ein guter Ansatz ist es, verlässliche Peers, also 

Nutzer*innen ihrer Einrichtung zu fragen, ob sie 

bereit sind, das Projekt in ihrer Community vor-

zustellen. Diese Peers können, mit Projektmate-

rialien ausgestattet, hervorragende „Werber“ 

für das Angebot und das Projekt sein. 

 

EINBEZIEHUNG VON MEDIEN 

Das entsprechende Werbematerial sollte kurz 

und prägnant sein, sodass die wichtigsten Bot-

schaften schnell erfasst werden können. Keine 

Textwüsten – stattdessen Botschaften über Gra-

fiken verdeutlichen. 

 

Das Format sollte das Hosentaschenformat nicht 

überschreiten, also z. B. A6 Flyer/Leporello statt 

DIN lang. 

 

 

3.2  

BEWERBUNG EINES  
BERATUNGS- UND TESTANGEBOTS 

„ANONYM“ 

      
   „KOSTENLOS“ 

      
      

      
„SICHER“ 

      
      

      
      

   „SCHNELL“ 

      
      

      
      

      
      

„EINFACH“ 
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Online verfügbar unter:  

aidshilfe.de/shop/hepatitis-c-

heilbar-broschure  

BEISPIELE VON WERBEMATERIALIEN 

Online verfügbar unter: vision-ev.de/gegen-hep-c.pdf 

„ANONYM“ 

      
   „KOSTENLOS“ 

      
      

      
„SICHER“ 

      
      

      
      

   „SCHNELL“ 

      
      

      
      

      
      

„EINFACH“ 

https://www.aidshilfe.de/shop/hepatitis-c-heilbar-broschure
https://www.aidshilfe.de/shop/hepatitis-c-heilbar-broschure
https://www.vision-ev.de/gegen-hep-c.pdf
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Niedrigschwellige Angebote spielen beim HIV/HCV-Test 

und bei der Anbindung an die Versorgung eine entschei-

dende Rolle. Drogengebrauchende sind eine gefährdete 

Bevölkerungsgruppe, deren Zugang zur Gesundheitsver-

sorgung eingeschränkt ist. Die HIV/HCV-Versorgung ist 

typischerweise von wiederholten, regelmäßigen Kon-

takten mit verschiedenen Angeboten gekennzeichnet, 

zu denen Drogengebrauchende einen schlechteren Zu-

gang und eine schlechtere Anbindung haben als die All-

gemeinbevölkerung. Bei den meisten chronischen Er-

krankungen beginnt eine erfolgreiche Einbindung in das 

Betreuungskontinuum mit Test, Diagnose und Anbin-

dung an die Versorgung, gefolgt vom langfristigen Ver-

bleib in der Versorgung. Obwohl die Anbindung an die 

Versorgung eine entscheidende Phase des Betreuungs-

kontinuums ist, werden viele Personen nie erfolgreich 

angebunden und erhalten deshalb eventuell nie die Be-

handlung, Betreuung und Begleitung, die sie brauchen.  

 

Vielfältige Faktoren können die erfolgreiche Inan-

spruchnahme von Tests und die Anbindung an die Ver-

sorgung beeinträchtigen. Dazu gehören Faktoren auf 

Patientenebene (z. B. Depression, Mangel an sozialer 

oder familiärer Unterstützung und Angst vor Offenle-

gung), sowie strukturelle oder wirtschaftliche Faktoren 

(z. B. Stigmatisierung und Diskriminierung, Entfernung 

zu den Versorgungsstandorten, Mangel an oder Kosten 

der Verkehrsmittel und lange Wartezeiten in der Ein-

richtung selbst). Hepatitis C und HIV betreffen außer-

dem auch Personen mit komorbiden (gleichzeitig 

auftretenden, weiteren) psychischen oder Substanzkon-

sumproblemen. Hepatitis- und HIV-Leistungen einer-

seits und Leistungen des psychischen Gesundheitswe-

sens und der Suchthilfe andererseits werden herkömm-

licherweise von getrennten Ärzt*innen oder Teams und 

oft in räumlich getrennten Einrichtungen angeboten, 

was zu HCV/HIV-Therapieabbrüchen und/oder Thera-

pieversagen beitragen kann. 

3.3  

ANBINDUNG AN DIE  
GESUNDHEITSVERSORGUNG 

Die von 2011 bis 2015 vom RKI durchge-

führte DRUCK-Studie („Drogen und chro-

nische Infektionskrankheiten“) brachte 

wichtige Erkenntnisse zu Seroprävalenz-

daten für HIV, HBV und HCV sowie zum 

Wissenstand und dem Risiko- und Präven-

tionsverhalten von intravenös Drogenge-

brauchenden in Bezug auf diese Infektio-

nen. Die Ergebnisse wurden u. a. in geziel-

te Präventionsempfehlungen zum Schutz 

vor HIV, HCV und HBV bei intravenös Dro-

gengebrauchenden zusammengefasst. 

Die DRUCK STUDIE sprach die Empfehlung 

aus, HIV- und HCV-Beratung und Tests als 

regelmäßiges Angebot vorrangig in nied-

rigschwelligen Einrichtungen zu etablie-

ren.  

Durch die Fortbildung des Personals soll 

ein Wissenszuwachs erwirkt und somit 

Unsicherheiten im Hinblick auf die Berei-

che Prävention, Transmissionswege, Bera-

tung, Test und Behandlung reduziert wer-

den. Durch die Beratung und gezielte 

Kurzinterventionen sollen bei Nutzer*-

innen der Angebote Wissenslücken zu 

den Übertragungswegen reduziert wer-

den. Dies bedeutet, dass Medizin und so-

ziale Arbeit für Drogengebrauchende ers-

te Schritte gehen, hin zu einer integrier-

ten Versorgung im Bereich der Präventi-

on, der Beratung sowie von Test und Be-

handlung von Infektionserkrankungen wie 

HIV, HCV und HBV. 

DRUCK-STUDIE 
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INTEGRATION 

Für Nutzer*innen bedeutet Integration eine Gesundheits-

versorgung, die nahtlos ist, glatt läuft und in der sie sich 

gut zurechtfinden. Nutzer*innen wünschen sich ein koor-

diniertes Angebot, bei dem sowohl die Anzahl der 

Schritte innerhalb eines Termins als auch die Anzahl der 

nötigen Einzelbesuche bei einer Einrichtung so niedrig 

wie möglich bleiben. Sie wünschen sich, dass das Perso-

nal sich ihrer Gesundheit als Ganzes bewusst ist (nicht 

nur eines einzelnen klinischen Aspekts), und dass das 

Personal der unterschiedlichen Ebenen in einem System 

gut miteinander kommuniziert. Kurz gesagt, sie wün-

schen sich Kontinuität in der Betreuung. Essentiell ist es, 

die Nutzer*innen nach ihren Bedürfnissen und Erwartun-

gen zu befragen und individuell festzulegen, was der 

oder die Einzelne benötigt, um sich innerhalb des Versor-

gungssystems zurechtzufinden. Für viele ist der erste 

Schritt, also beispielsweise der erste Gang zur Arztpraxis, 

die größte Hürde, und möglicherweise bedarf es darüber 

hinaus keiner weiteren Unterstützung. Andere wünschen 

sich eine enge Begleitung über die ganze Behandlung 

hinweg. Dies kann beispielsweise bedeuten, dass die Nut-

zer*innen dadurch unterstützt werden, dass sie ihre 

Medikamente in der Einrichtung einnehmen. 

Für Anbieter*innen bedeutet Integra-

tion, dass einzelne, voneinander ge-

trennte technische Dienste (und die da-

zugehörigen Verwaltungssysteme) ent-

weder zusammen angeboten, verwal-

tet, finanziert und evaluiert, oder aber 

untereinander eng koordiniert werden. 

Außerdem ist es wichtig, die mit HIV-

Prävention,  

-Betreuung und -Therapie zusammen-

hängenden Faktoren zu verstehen, u.a.:  

 welche Angebote aktuell zur Verfü-

gung stehen;  

 ob die Angebote nutzer*innen-

freundlich sind (das heißt, geeignet 

und zugänglich, sowie für Drogen-

gebrauchende akzeptabel und er-

schwinglich);  

 die politischen und rechtlichen  

Rahmenbedingungen, unter denen 

Drogenkonsum und HIV-/HCV-

Übertragung stattfinden und unter 

denen die Maßnahmen umgesetzt 

werden. 

NETZWERK 

Einrichtungen, die ein solches Beratungs- und Testprojekt etablieren wollen, sollten über ein breites Netz-

werk an Kontakt- und Kooperationspartner*innen verfügen, um z. B. im Fall eines Behandlungswunsches 

schnell reagieren zu können. 

 

Das Netzwerk sollte aus folgenden Partner*innen/Einrichtungen bestehen: 

 Niedergelassene*r Ärzt*in mit HIV/HCV Schwerpunkt (ggfs. KKH) 

 Niedergelassene*r Suchtmediziner*in (ggfs. Ambulanz) 

 Klinik mit Möglichkeit einer qualifizierten Entgiftung 

 Reha-Einrichtung im Fall einer ambulanten oder stationären Therapie 

 Beratungsstelle mit Angebot einer PSB 

 Kontakte zu Selbsthilfegruppen wie JES oder NA bzw. Selbsthilfekontaktstellen  

(NAKOS, KOKON etc.) 

 Kontakte zu Drogen- und Suchthilfen der Stadt/Region, um auch Klient*innen  

anderer Einrichtungen zu erreichen und das Angebot dort zu bewerben. 
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Jugend und Drogenberatung Rheine:  

Hepatitis C Care Management | Anbindung an die Versorgung HCV 

Auch ohne ein eigenes Beratungs- und Testangebot können Einrichtungen daran mitwirken, die inte-

grierte Versorgung Drogengebrauchender zu verbessern. Ein Beispiel hierfür ist das „Hepatitis C Care 

Management“ der Drogenberatung Rheine. Ein wichtiges Ziel der Arbeit in der Jugend- und Drogenbe-

ratung ist die Stabilisierung und Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Drogengebrauchen-

den. Durch individuelle Hilfsangebote und intensive Betreuung hilft die Beratungsstelle ihren Kli-

ent*innen dabei, sich zu stabilisieren, sich mit ihren Erkrankungen auseinanderzusetzen und sich in 

ärztliche Behandlung zu begeben. Die Drogenberatung verfügt vor Ort über gute Kooperationsstruktu-

ren mit Ärzt*innen, Kliniken, sozialen Einrichtungen u. v. m.  

Die Behandlung der Hepatitis C erforderte insbesondere vor Zulassung der neuen, interferonfreien The-

rapien sehr viel Durchhaltevermögen. Erschwerend kommt hinzu, dass es in Rheine keine erfahrenen 

Ärzt*innen gibt, die bei Drogengebrauchenden eine antivirale Therapie durchführen, und eine Behand-

lung nur im 50 km entfernten Münster möglich ist. Insbesondere Substituierte, die wenig Unterstützung 

aus ihrem familiären bzw. sozialen Umfeld erhalten und/oder gesundheitlich beeinträchtigt sind, benö-

tigen eine gezielte Ansprache und eine enge Begleitung des Therapieverlaufes. Die eigenständige Koor-

dination der Arzttermine führt schnell zu einer Überforderung. Die Fahrten zu den Behandlungstermi-

nen nach Münster können selten alleine bewältigt werden und führten in der Vergangenheit immer 

wieder zu einer Verschiebung der erforderlichen Therapie. Hier sollte das Hep-C-Care-Management 

ansetzen: als Bindeglied zwischen Patient*innen, Substitutionsärzt*innen und den Praxen, die eine anti-

virale Therapie durchführen. 

Ziel des Projekts, das von Oktober 2013 bis September 2014 lief, war, Therapiebereitschaft und Hal-

tequote von Substitutionspatient*innen während einer Hepatitis-C-Therapie zu verbessern. Die Substi-

tutionsbehandlung für opiatabhängige Menschen bietet durch einen engen Ärzt*innen-Patient*innen-

Kontakt eine optimale Voraussetzung, eine Hepatitis-C-Infektion frühzeitig zu diagnostizieren und einen 

Behandlungsbeginn einzuleiten. Durch eine Projektförderung wurden für den Zeitraum von einem Jahr 

sowohl personelle als auch finanzielle Ressourcen geschaffen, um die Angebote zur Einleitung einer an-

tiviralen Therapie zu optimieren. Ein eigens entwickelter Informationsflyer wurde an alle Substituierten 

sowie die behandelnden Ärzt*innen und Kooperationspartner*innen verteilt. Im Rahmen einer Hep-C-

Sprechstunde wurden die Besucher*innen des Kontaktladens regelmäßig über Hepatitis-C-

Behandlungsmöglichkeiten informiert, Ängste abgebaut und die Motivation gestärkt. Eine Informations-

veranstaltung mit fachlichem Input eines Facharztes aus Münster verschaffte dem Thema noch einmal 

höhere Sichtbarkeit und Nachfrage. Für Klient*innen, die am Care Management teilgenommen haben, 

wurde eine Koordination der Behandlungstermine durchgeführt und die Wahrnehmung der Termine 

durch die Begleitung zu allen medizinischen Untersuchungen gewährleistet. 

BEST PRACTICE 
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Das Hepatitis-C-Care-Management als Bindeglied zwischen Patient*in und Substitutionsärzt*in hat zu 

einer deutlichen Zunahme der Behandlungsbereitschaft geführt. Die wichtigsten Kriterien für ein erfolg-

reiches Management sind sowohl aus Sicht der Drogenberatung als auch der Patient*innen die Koordi-

nation der Arzttermine und die Terminbegleitung nach Münster. Die Angebote haben sich unter den 

Substituierten und Substitutionsärzt*innen herumgesprochen und alle Patient*innen, die am Projekt 

teilgenommen haben, haben die Behandlung erfolgreich abgeschlossen. 

Die einjährige Projektförderung war wesentlich zur Implementierung und Bekanntmachung des Ange-

bots. Das Care Management wird auch nach Ablauf des Projektzeitraums weiterhin angeboten und ist 

eingebunden in die Angebote der psychosozialen Betreuung, niedrigschwelliger Hilfen und des ambu-

lant betreuten Wohnens. Weiterhin werden medizinischen Untersuchungen vereinbart, bei noch unge-

klärtem Infektionsstatus auch zur Diagnostik, werden die Patient*innen in die Praxis begleitet und, falls 

erforderlich und gewünscht, während dieser Zeit intensiv unterstützt. Wesentliche Verbesserungen ha-

ben sich durch die neuen HCV-Therapien ergeben: Eine deutlich verkürzte und nebenwirkungsärmere 

Behandlung mit deutlich größeren Erfolgschancen erhöht die Motivation bei den Patient*innen und 

verringert auch die Betreuungsintensität, da u. a. weniger medizinische Untersuchungen notwendig 

sind als vorher. 

 Link zum Angebot:  

 drogenberatung-rheine.de/angebote/weitere-angebote/hepatitis-c-care-management/  

 Kontakt: 

 Jugend- und Drogenberatung, Aktion Selbsthilfe e.V. 

 Thiemauer 42 | 48431 Rheine 

 Tel.: 05971 - 160 28 0  

 E-Mail: info@drogenberatung-rheine.de  

 Web: drogenberatung-rheine.de  

BEST PRACTICE 

http://drogenberatung-rheine.de/angebote/weitere-angebote/hepatitis-c-care-management/
http://drogenberatung-rheine.de/
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Praxiserfahrungen zeigen, dass mo-

bile Beratungs- und Testangebote 

auch außerhalb einer stationären 

Einrichtung erfolgreich durchge-

führt werden können. Hierbei ist 

die Nutzung eines sogenannten 

„mobile unit“ („mobile Einheit“), 

also z. B. eines Kleinbusses, eines 

Wohnwagens oder eines anderen 

geeignetes Fahrzeugs erforderlich.  

Mobile Angebote bieten sich sowohl für Großstädte mit 

Treffpunkten von Drogengebrauchenden an, können aber 

auch außerhalb von Großstädten dort eingesetzt werden, wo 

sich Drogengebrauchende in Parks, in Bahnhofsnähe oder an 

anderen Orten treffen. Insbesondere in strukturschwachen 

Regionen kommt einem solchen mobilen Angebot eine wich-

tige Funktion zu: 

Drogengebrauchende ohne Kontakt zum medizinischen Hilfe-

system können wohnortnah erreicht werden. Weite Anreisen 

zu stationären Testangeboten können vermieden werden. 

3.4  

BERATUNGS- UND  
TESTANGEBOTE IN  

BESONDEREN SETTINGS 

Einrichtungen, die bereits über eine langjährige  

Erfahrung mit mobilen Angeboten verfügen sind z. B.: 

 Fixpunkt in Berlin 

 fixpunkt-berlin.de 

 Ragazza in Hamburg 

 ragazza-hamburg.de 

 Checkmobil der Aidshilfe Schleswig-Holstein 

 aidshilfe-sh.de/de/checkmobil 

WEITERE MOBILE ANGEBOTE 

3.4.1  

BERATUNG UND TEST  
MITTELS MOBILER ANGEBOTE  

http://www.aidshilfe-sh.de/de/checkmobil
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Die Prävalenz von HIV und Hepatitis ist in den 

deutschen Gefängnissen höher als in der Allge-

meinbevölkerung. Auch dadurch begründet sich 

die Forderung nach erhöhten Anstrengungen im 

Bereich Beratung und Test in Haft. Der Anteil 

von Menschen mit einer chronischen Hepatitis C 

im Vollzug liegt zwischen 14,3 und 17,6 % und 

ist damit gegenüber der Allgemeinbevölkerung 

um das 26- bis 32-fache höher. Der Anteil von 

Menschen mit HIV liegt bei 0,8 bis 1,2 % und ist 

damit 16- bis 24-fach höher. Da Gefangene sich 

in der Regel nur über einen bestimmten Zeit-

raum in Haft befinden und von dort aus in die 

Gesellschaft zurückkehren, wirken sich Anstren-

gungen in Bezug auf Beratung, Prävention und 

Test auch auf die gesamte Bevölkerung positiv 

aus. Damit stellt die Gesundheitsversorgung Ge-

fangener eine wichtige Stütze des öffentlichen 

Gesundheitsdienstes dar. Weiterhin spricht das 

Äquivalenzprinzip dafür, dass für Menschen in 

Haft ein gleichwertiger Zugang zur Gesundheits-

fürsorge gewährleistet sein sollte.  

Jedes Jahr finden in Deutschland über 110.000 

Erstaufnahmen in Haftanstalten statt. Im Rah-

men der Zugangsuntersuchung werden in vielen 

Haftanstalten auch HIV- und HCV-Tests angebo-

ten. Obwohl die Deutsche Aidshilfe seit vielen 

Jahren HIV- und HCV-Beratungs- und Testkam-

pagnen unterstützt und anbietet, wurden bisher 

nur wenige Testkampagnen in Haftanstalten 

durchgeführt. Die Gründe hierfür sind u.a., dass 

die Testberatung oftmals nicht den Standards 

außerhalb der Haft entspricht, dass ärztliche 

Schweigepflicht und Datenschutz nicht immer 

gewährleistet sind (z.B. Praxis der Weitergabe 

des Infektionsstatus an die Anstaltsleitung) mit 

als möglicher Folge Diskriminierung und Ar-

beitseinschränkungen für die Gefangenen, und 

dass zum Teil die Anbindung an die Behandlung 

(vor allem HCV) nicht gewährleistet ist. Auch 

aus diesen Gründen halten sich freie Träger bis-

lang damit zurück, in Haftanstalten Beratung 

und Tests anzubieten. Die Deutsche Aidshilfe 

hat im Jahr 2016 ein Pilotprojekt initiiert, an 

dem sich die AIDS-Hilfe Thüringen, die AIDS-

Hilfe Weimar & Ostthüringen und die JVA Tonna 

beteiligt haben. Im Zuge dieses Projekts wurde 

ein Konzept zur Durchführung eines HIV/HCV-

Beratungs- und Testangebots in der Haft entwi-

ckelt und durchgeführt 

Ebenfalls hat sich eine eigens dafür aus der AG 

Haft der Deutschen Aidshilfe heraus gegründete 

Gruppe mit einem neuen Konzept für Beratung 

und Testung in Haft beschäftigt und dieses im 

Jahr 2022 fertiggestellt. Das Konzept findet sich 

in Kapitel 3.4.3 und kann inkl. des Beratungs-

leitfadens verwendet werden.  

 

3.4.2  

BERATUNG UND TEST  
IN DER HAFT 
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Standards für freiwillige Beratung  
und Tests in Haftanstalten 

Standards, die für HIV-Test und -Beratung au-

ßerhalb von Haftanstalten gelten (vgl. Kapitel 

3.1), sollten selbstverständlich auch innerhalb 

von Haftanstalten befolgt werden. Diese Stan-

dards verlangen, dass HIV-Tests nur nach infor-

mierter Einwilligung durchgeführt werden, was 

in Systemen wie Haftanstalten, die mit Zwang 

arbeiten, schwierig ist. Alle zielgruppenspezifi-

schen Maßnahmen müssen sicherstellen, dass 

die Vertraulichkeit des Testergebnisses 

gewährleistet ist, und dass die Maß-

nahmen keine negativen Folgen für 

die getesteten Inhaftierten nach 

sich ziehen. Mangelnde Vertrau-

lichkeit kann zu Ausschlüssen aus 

dem Gemeinschaftsleben führen 

(z. B. Sport), Ausschluss am Ar-

beitsplatz (z. B. Küche, Essensverga-

be) und Diskriminierung durch Mitin-

haftierte und/oder das Anstaltspersonal zur 

Folge haben. In Deutschland gelten Antidiskrimi-

nierungsgesetze und -verordnungen, die die 

Rechte und die Sicherheit von Menschen mit 

HIV gewährleisten. Dennoch kann ein positives 

Testergebnis in der Haft auf der persönlichen 

Ebene zu belastenden Situationen führen.  

 

 
 
Anbindung an die Versorgung 

Grundsätzlich müssen eine HIV-Behandlung bzw. 

die Fortsetzung einer Behandlung in allen Haft-

anstalten möglich sein. Die nicht gegebene 

„freie Wahl des Arztes/der Ärztin“ kann für In-

haftierte eine Hürde für die Inanspruchnahme 

darstellen. Das grundsätzliche Angebot einer HIV

- und HCV-Therapie muss sichergestellt sein. 

 

 

 

 

 

 

Lesetipp:  

Broschüre „HIV-/HCV-Test in Haft“ für Inhaftierte:  

aidshilfe.de/shop/hiv-hcv-test-haft  

WEITERFÜHRENDE HINWEISE 

https://www.aidshilfe.de/shop/hiv-hcv-test-haft
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 AIDS-Hilfe Emsland e.V.:  

Test– und Beratungsangebot in der JVA Lingen,  

Groß Hesepe und Danaschke sowie der JVA Meppen 

Seit vielen Jahren besteht eine vertrauensvolle und wertschätzende Kooperation der AIDS-Hilfe Emsland 

e.V. und den Justizvollzugsanstalten im Umkreis. Vor der COVID-19-Pandemie boten die Mitarbeitenden 

dort regelmäßige Gruppenagebote an u.a. mit Inhalten zum Thema HIV/HCV und STI‘s. Im Anschluss 

kam häufig die Frage nach Testungen und weiterer Einzelberatung. Also boten sie den entsprechenden 

Haftanstalten ein Beratungs– und Testangebot mit Schnelltests an. Derzeit kann regelmäßig (für 

Männer alle zwei Wochen, für Frauen jede Woche) auf HIV, HCV und Syphilis getestet werden und das 

Angebot wird gut angenommen. Bei einem reaktiven Testergebnis kann ein Labortest beim 

Medizinischen Dienst der Anstalten gemacht werden um ein sicheres Ergebnis zu erhalten und ggfls. 

eine Behandlung beginnen zu können. Die Kosten für die Schnelltests werden vom niedersächsischen 

Sozialministerium und dem Landesverband Sexuelle Gesundheit Niedersachsen aus dem Programm 

„Jetzt testen lassen!“ getragen. Den Justizvollzugsanstalten entstehen dadurch keine zusätzlichen Kos-

ten.  

 

Laura Berger und Kerstin Billig                                  aidshilfe-emsland.de/angebote-in-der-jva/ 

AIDS-Hilfe Emsland e. V.                                            E-Mail: info@aids-hilfe-emsland.de

 Mühlenstiege 3, 49808 Lingen 

BEST PRACTICE 

„TEST IT! Ihr kostenloses Gesundheitsangebot  

zu Hepatitis C und HIV“ 

Testangebot der Berliner Aids-Hilfe e.V. in der JVA Tegel 

Anfang 2023 startete unter dem andauernden Engagement der Mitarbeitenden aus der Berliner Aids-

hilfe das Testprojekt. Es werden sowohl begleitete HIV-Selbsttests als auch HCV-Schnelltest angeboten. 

Bald sollen die Angebote auch in den JVAen Heidering und Lichtenberg etabliert werden. Die Kosten für 

die Tests trägt die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit, 

Pflege und Gleichstellung. Die Ausstattung vor Ort - z. B. Desinfektion, Abwurfschalen, Unterlagen usw. - 

wird über die Medizinischen Dienste der jeweiligen Haftanstalten gestellt. Die Personalkosten werden 

derzeit noch aus Eigenmitteln bezahlt. Das Pilotprojekt ist vorerst für ein Jahr oder bis zur Erreichung 

von 100 durchgeführten Tests konzipiert. Durch die laufende Evaluation wird dann entschieden, 

ob eine Fortsetzung und Implementierung folgt.  

  

Berliner Aids-Hilfe e.V.    E-Mail: felix.engel@berlin-aidshilfe.de 

Kurfürstenstr. 130, 10785 Berlin   Tel.: 030 / 88 56 40 41 

BEST PRACTICE 
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Im Folgenden soll ein Konzept für HIV und HCV 

Testung und Beratung in Haftanstalten skizziert 

werden. Dies soll möglichst viele Einrichtungen 

unterstützen externe Testangebote in Haft zu 

etablieren, da vertrauensvolle und konstruktive 

Kooperationen zwischen Aidshilfen und auch 

vielen Drogenhilfen und Haftanstalten selten 

sind.   

 

In der DRUCK-Studie des Robert Koch-Institut 

hatten 81 Prozent der teilnehmenden Drogen-

gebraucher*innen Hafterfahrung, durchschnitt-

lich 3,5 Jahre. Durchschnittlich etwa ein Drittel 

(18 - 40%) der jemals Inhaftierten gab an, in Haft 

auch Drogen gespritzt zu haben und aufgrund 

der Verwendung nicht steriler Injektionsutensi-

lien ein Infektionsrisiko eingegangen zu sein. 3% 

(Spanne 0,6-6%) der Studienteilnehmenden mit 

Hafterfahrung gab an, in Haft mit injizierenden 

Drogenkonsum begonnen zu haben. 

 

Aufgrund der Infektionsrisiken stellt sich die Fra-

ge, wie Testangebote im Vollzug gestaltet wer-

den können, Gefangene über Übertragungswe-

ge aufgeklärt und frühzeitig von ihrer Infektion 

Kenntnis erlangen und somit auch früher die 

Behandlung begonnen werden kann.  

 

Aids und HCV bis 2030 stoppen:  
Der Vollzug beteiligt sich  

Die Weltgesundheitsorganisation und UNAIDS 

verfolgen in ihrer 95-95-95-Kampagne zur Be-

endigung von Aids ambitionierte Ziele. Um Aids 

zu stoppen sollen bis 2025:  

 

 95% aller Menschen mit HIV von ihrer  

Infektion Kenntnis erlangen,  

 95% der HIV-positiv Getesteten einen  

Zugang zur HIV-Therapie erhalten,  

 95% der Behandelten die Viruslast unter  

der Nachweisgrenze liegen.  

 

Ebenfalls strebt die WHO die Eliminierung von 

Hepatitis C bis 2030 an. Um diese Ziele errei-

chen zu können, sind auch in Deutschland er-

hebliche Anstrengungen nötig. Die Bundesre-

gierung hat daher in 2016 die Strategie zur Ein-

dämmung von HIV, Hepatitis B und C sowie an-

derer sexuell übertragbarer Infektionen ("BIS 

2030 – Bedarfsorientiert, Integriert, Sektorüber-

greifend") beschlossen. Justizvollzugsanstalten 

werden in der Strategie als eines der wichtigs-

ten Handlungsfelder benannt und können dazu 

einen wichtigen Beitrag leisten. 

 

Verhinderung von HIV-Spätdiagnosen  

Derzeit werden schätzungsweise 30-50% der 

HIV-Infektionen erst in einem fortgeschrittenen 

Stadium diagnostiziert. Wie riskant dies ist, 

konnte in verschiedenen Kohortenanalysen 

nachgewiesen werden: das Risiko für Aidsdefi-

nierende Erkrankungen oder Tod ist bei Men-

schen, die als Spätdiagnostizierte im Gesund-

heitssystem bekannt werden um den Faktor 6-

3.4.3  

KONZEPT ZU HIV- UND HCV-BERATUNG  
UND TESTUNG IM JUSTIZVOLLZUG  
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13 erhöht. Um die hohe Anzahl der Spätdiagno-

sen zu senken, ist die Schaffung zielgruppenspe-

zifischer Beratungs- und Testangebote zu etab-

lieren. Als Konsequenz der sog. START-Studie 

empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation ei-

nen frühestmöglichen Beginn der HIV-Therapie 

für alle Menschen mit HIV,  unabhängig von der 

Höhe der Helferzellzahl. Auf der Konferenz der 

European AIDS Clinical Society (EACS) wurden 

Ende Oktober 2015 die Europäischen Behand-

lungsrichtlinien veröffentlicht. Als Standard wird 

die frühestmögliche Behandlung nach einer HIV-

Diagnose empfohlen. In Haft tätige Mitarbei-

ter*innen aus Aidshilfen sind hier bereits seit 

vielen Jahren unterstützend beratend tätig.  

 

Hepatitis C  

Auch aus einer HCV-Infektion ist eine gut behan-

delbare, in fast allen Fällen sogar heilbare Er-

krankung geworden. Den Ergebnissen der JVA 

Studie der Robert Koch-Instituts aus 2006/7 zu-

folge konnten bei 20,6% aller Inhaftierten HCV-

Antikörper nachgewiesen werden. Bei aktiv oder 

in der Vergangenheit drogengebrauchenden 

Inhaftierten lag der Wert mit 57,6% HCV-

Antikörpern deutlich höher. Die Studie wurde in 

sechs Justizvollzugsanstalten aus drei Bundes-

ländern durchgeführt. Die hohe Prävalenz von 

HIV und Hepatitis C in Haft und die guten Be-

handlungsmöglichkeiten mit den positiven Aus-

wirkungen auf Prävention und Schutz der Allge-

meinbevölkerung, sind ein gutes Argument für 

die HIV- und HCV-Beratung und Testung im Voll-

zug. Zudem ist die Umsetzung in diesem Bereich 

Voraussetzung zur Zielerreichung der WHO und 

der Bundesregierung in Bezug auf die Eindäm-

mung der Ausbreitung von Hepatitis und HIV.  

 

Zielsetzung der Beratung und  
Testung im Vollzug  

Sorgfältige Testberatung und Testdurchführung 

im Vollzug nehmen viel Zeit in Anspruch, die 

aufgrund der Rahmenbedingungen und der viel-

fältigen Aufgaben der Medizinischen Dienste 

manchmal nicht hinreichend vorhanden ist. Es 

sollen bisher unentdeckte HIV- und Hepatitis-

Infektionen diagnostiziert werden, sodass die 

betroffenen Personen und das Umfeld von den 

Vorteilen einer frühen Behandlung profitieren 

können. Auch Angehörige sollen bei Bedarf 

Aufklärung, Beratung und Risikoabwägung er-

halten. Gleichzeitig sollen Inhaftierte Beratung 

und Testung in Anspruch nehmen und die sich 

dabei stellenden Fragen einbringen können. 

Inhaftierte können durch eine fachspezifische 

Beratung ihre Risiken besser einschätzen und 

eine informierte Entscheidung für oder gegen 

den Test treffen. Fragen, die im Rahmen der 

Testberatung adressiert werden, beziehen sich 

auf die Einschätzung von Risikosituationen 

(Drogenkonsum, Sexualität, Tätowieren und 

Piercen), Ansätze der Schadensminimierung und 

Schutzmöglichkeiten (Safer Sex, Safer Use, Be-

handlung als Prävention etc.). Den Inhaftierten 

bietet die Beratung Möglichkeiten, die Risiken 

der Vergangenheit zu klären, und die Chance, 

haftspezifische Risikosituationen zu reduzieren. 

Eine Beratung stärkt das Risikobewusstsein und 

die Handlungssicherheit der Teilnehmenden 

und fördert dadurch sowohl die Sicherheit an-

derer Inhaftierter als auch der Bediensteten.  
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Vorteile für den Vollzug  

Die Medizinischen Dienste des Justizvollzugs 

können seit Jahren nicht alle ärztlichen und pfle-

gerischen Stellen nachbesetzen, da die Fach-

kräfte in Deutschland nicht im gewünschten Ma-

ße zur Verfügung stehen. Für den Vollzug bietet 

das externe Beratungs- und Testangebot die 

Chance der Arbeitsentlastung und gleichzeiti-

gem Ausbau der Gesundheitsförderung. Die 

knappen zeitlichen Ressourcen der Medizini-

schen Dienste können für die vielfältigen beste-

henden Aufgaben genutzt werden.  

 

Die HIV- und HCV-Beratung und Testung durch 

geschulte externe Berater*innen bietet neben 

der dringend notwendigen Entlastung der Medi-

zinischen Dienste auch mehr Handlungssicher-

heit für Inhaftierte rund um das Themenfeld 

Infektionsschutz.  

 

Die Kooperation zwischen den Medizinischen 

Diensten und Aidshilfen kann weitere Synergie-

effekte zeigen. Bei reaktiven Testergebnissen 

stehen externe Fachkräfte für die Beratung und 

Begleitung der Inhaftierten zur Verfügung und 

es können im Rahmen des Entlassungsmanage-

ments vorbereitende und begleitende Aufgaben 

übernommen werden.  

 

Das Testangebot wird durch die eingesetzte 

Aidshilfe begleitet und evaluiert. Der Medizini-

sche Dienst erhält regelmäßig eine anonymisier-

te Auswertung und dadurch einen besseren Ein-

blick in das aktuelle Infektionsgeschehen. 

 

Schnelltests und Selbsttests  
HIV und HCV  

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten der 

HIV- und HCV-Testung ohne medizinisches Per-

sonal hinzuziehen zu müssen. Die gesetzlichen 

Grundlagen dafür sind in §24 IfSG und §3 MPAV 

zu finden. Seit dem 1. März 2020 bieten Aids- 

und Drogenhilfen und Checkpoints Schnelltests 

u.a. für HIV und HCV auch ohne ärztliches Per-

sonal an. Die Schnelltests werden von geschul-

ten Mitarbeiter*innen der Einrichtungen durch-

geführt. Bestätigungstests, die bei einem reakti-

ven Schnelltest empfohlen werden, unterliegen 

weiterhin dem Arztvorbehalt.  

 

Für HIV und HCV bestehen Schnelltests von un-

terschiedlichen Anbieter*innen in sehr guter 

Qualität. Die Preise für die jeweiligen Schnell-

tests liegen bei mind. 5,- bis 7,- €. Diese Tests 

sind von geschulten Mitarbeiter*innen durchzu-

führen. Ähnlich funktionieren auch die 

Selbsttests, die derzeit nur für HIV zugelassen 

sind. Eine Zulassung von Hepatitis-C-Selbsttests 

wird in der nächsten Zeit erwartet. Aidshilfen 

bieten eine Assistenz bei den Selbsttests an. Die 

jeweiligen Schritte bei der Testung werden von 

den Mitarbeiter*innen erläutert, der Test wird 

von den Patient*innen selbst durchgeführt. Der 

Vorteil gegenüber den herkömmlichen Schnell-

tests ist, dass die Patient*innen im Umgang ge-

schult werden und dies zukünftig auch alleine 

durchführen können. Der Nachteil ist der we-

sentlich höhere Preis.  

 

Dem Justizvollzug können beide Testformen 

angeboten werden: der Schnelltest, der von 

Mitarbeiter*innen der Aidshilfen durchgeführt 

wird, oder der assistierte Selbsttest, den die 

Inhaftierten unter Begleitung anwenden.  
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Aufbau und Durchführung  
des Beratungs- und Testangebots  

Die Voraussetzung für eine gute Kooperation ist die 

Bereitschaft aller Beteiligten, an dem Projekt mitzuwir-

ken. In einem Arbeitstreffen werden die Rahmenbe-

dingungen, der Ablauf der Sprechstunden und Inhalt 

der Beratung, Informationen zu den eingesetzten 

Schnelltests, der Umgang mit reaktiven Testergebnis-

sen, die Evaluation, die Häufigkeit von Arbeits- und 

Auswertungsgesprächen und Fragen der weiteren Ko-

operation besprochen. Die Ergebnisse werden in einer 

Kooperationsvereinbarung schriftlich festgehalten und 

von den Kooperationspartner*innen unterzeichnet.  

 

Räumlichkeiten und  
Bewerbung des Angebots  

Die Aidshilfe bietet regelmäßige Schulungen zu Über-

tragungswegen von HIV, Hepatitis B und C an, um die 

Teilnehmenden für ihre eigenen Risikoeinschätzung zu 

sensibilisieren und Informationen zum Beratungs- und 

Testprojekt zu geben. Die Aidshilfe wird Flyer, Aushän-

ge und weitere Materialien zur Bewerbung des Ange-

bots zur Verfügung stellen. Die Kooperations-

partner*innen verpflichten sich, die Informationen an 

Gefangene zu verteilen und sich an der Bewerbung 

aktiv zu beteiligen. Sie achten darauf, dass die Teilnah-

me freiwillig und anonym erfolgt. Das beinhaltet auch 

die Begleitung zum und vom Angebot. Die Sprachreg-

lung kann hier zum Beispiel sein: „Gesundheits- oder 

Testberatung“. Die Kooperationspartner*innen im 

Vollzug stellen zur Beratung und Testdurchführung die 

nötigen Räumlichkeiten zur Verfügung. Ein geeigneter 

Beratungsraum zeichnet sich dadurch aus, dass ver-

traulich-anonyme, unbeobachtete Gespräche zwi-

schen Gefangenen und Testberatenden möglich sind, 

der Raum mit einem Waschbecken ausgestattet oder 

dieses in unmittelbarer Nähe nutzbar ist und über ei-

nen Tisch, zwei Stühle und Desinfektionsmittel verfügt.  

 

Sprechstunden zu Testberatung 
und anonyme Ergebnismitteilung  

Die Sprechstunden können je nach Bedarf 

wöchentlich oder in 14-tägigen Abstän-

den, möglichst immer am selben Wochen-

tag stattfinden und je nach Anmeldesitua-

tion zwischen 2 - 5 Stunden dauern. Die 

Wochentage und Zeiten werden mit der 

JVA verbindlich vereinbart. Die Inan-

spruchnahme der Testsprechstunde sollte 

nicht mit Verdienstausfällen für Inhaftier-

te einhergehen, da es im Interesse aller 

Beteiligten ist, dass die Anzahl der Testun-

gen erhöht wird. Der Justizvollzug erklärt 

sich bereit, von einem Verdienstausfall bei 

Inanspruchnahme der Sprechstunde abzu-

sehen oder die Termine für arbeitende 

Inhaftierte erst zum Ende der Sprechstun-

de zu setzen.  

 

Wenn der Einsatz von Sprachmitt-

ler*innen notwendig ist, wird dies der 

Aidshilfe vorab mitgeteilt, damit diese vor 

Ort eingesetzt oder virtuelle Überset-

zungsdienste angefragt werden können.  
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Testberatung und Beratungsinhalte  

Die Testberatung wird durch spezifisch dafür ausgebil-

dete Mitarbeiter*innen der Aidshilfe durchgeführt. 

Grundlage der Testberatung ist der Risikoerhebungs-

bogen (siehe Anlage). Ein Schwerpunkt der Testbera-

tung liegt bei Fragen zu Risikosituationen, Übertra-

gungswegen, Schutzmöglichkeiten und Ansätze der 

Schadensminimierung von HIV und Hepatitis C. Die 

Risikoberatung thematisiert persönliches Schutzverhal-

ten, Kenntnisse und Wissenslücken der Gefangenen. 

Die Beratung fokussiert sich auf HIV und HCV. Fragen 

zu Hepatitis B anderen STI können bei Bedarf durch 

Gefangene eingebracht und besprochen werden. 

 

Die Beratenden nutzen zur methodischen Wissensver-

mittlung die gleichen Materialien und Broschüren, die 

außerhalb des Vollzugs zu Präventionsberatung üblich 

sind. Die eingesetzten Materialien werden dem Medi-

zinischen Dienst vorab zur Kenntnis vorgelegt.  

 

Als weiteres Thema werden die zur Verfügung stehen-

den Test- und Testverfahren besprochen. Vermittelt 

wird, ab wann welche Tests aussagekräftig sind 

(diagnostische Fenster etc.). Es werden die Vor- und 

Nachteile von Schnell- und Antikörpertests dargestellt: 

Für die HIV- und HCV-Testung können die Schnelltests 

eingesetzt werden, die Testung von HBV kann nur über 

den Medizinischen Dienst erfolgen.  

 

Auf der Grundlage dieser Informationen wird den Ge-

fangenen die Möglichkeit gegeben, sich für oder gegen 

ein Testverfahren zu entscheiden. In die Entscheidung 

sollte auch die aktuelle emotionale Verfassung und 

Stabilität des/der Gefangenen einfließen. Es ist deut-

lich hervorzuheben, was ein reaktives Testergebnis 

bedeutet und Bestätigungstests nur über den Medizini-

schen Dienst unter Aufhebung der Anonymität möglich 

sind.  

 

Es werden Behandlungsmöglichkeiten von HIV 

und HCV aufgezeigt und bei reaktiven Tests auf 

Wunsch der Inhaftierten an den Medizinischen 

Dienst weitervermittelt.  

 

Um falschen Erwartungen vorzubeugen ist es 

wichtig, die Grenzen des Angebots zu kommuni-

zieren: detaillierte Fragen der Behandlung, wei-

tere diagnostische Schritte, die Diagnostik und 

Behandlung anderer STIs und die Umsetzung 

der HAV/HBV-Impfempfehlung der STIKO liegen 

im Verantwortungsbereich des Medizinischen 

Dienstes.  

 

Ergebnisübermittlung  

Die Ergebnismitteilung erfolgt im Anschluss an 

den Test nach ca. 15-minütiger Wartezeit. Bei 

einem reaktiven Test sollen aufkommende Sor-

gen und Ängste in der Beratung aufgefangen 

und den betreffenden Gefangenen die Bedeu-

tung erneut erklärt werden. Inhaftierten mit 

einem reaktiven Test wird die Inanspruchnahme 

der Angebote des Medizinischen Dienstes nahe-

gelegt (Bestätigungstests, weitere Diagnostik 

und Behandlung) und eine Weitervermittlung 

angeboten. Wünschen sich Inhaftierte ein Ge-

spräch mit anderen kooperierenden Stellen, wie 

Seelsorge, sozialer oder psychologischer Dienst 

oder Gruppenleitung, wird dies durch die bera-

tenden Mitarbeitenden vermittelt.  

 

Das Testangebot ist anonym, daher erfolgt ohne 

Schweigepflichtentbindung keine Mitteilung an 

Stellen innerhalb oder außerhalb des Justizvoll-

zugs.  



 

 

MODUL 3 | UMSETZUNG IN DER PRAXIS 

71 

 

 

Teststandards der Aidshilfen in Deutschland  

Die Testangebote der Aidshilfen orientieren sich stets an den Lebenswelten der Nutzenden und sind ihnen 

gegenüber akzeptierend, sowie stets diskret und niedrigschwellig. So wird garantiert, dass Menschen 

möglichst angstfrei das Angebot in Anspruch nehmen können und professionell beraten werden. Dafür 

wird Austausch mit anderen lokalen medizinisch sowie psychosozialen Einrichtungen hergestellt und Bera-

tungsinhalte und -methoden, Arbeitsabläufe sowie Tests anhand aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse 

ausgewählt. Die wichtigsten Grundsätze der Teststandards von Aidshilfen sind:  

1. Anonymität  

2. Freiwilligkeit  

3. Vertraulichkeit  

4. Kompetenz der Mitarbeitenden von Aidshilfen  

5. Passende Rahmenbedingungen wie diskrete und gut ausgestattete Räumlichkeiten sowie zeitliche Kapazität  

6. Niedrigschwelligkeit  

7. Wertfreiheit bzgl. individueller Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmale  

8. Vernetzungsanspruch mit medizinischen und anderen Einrichtungen  

9. Einsatz von hochwertigen und geprüften Schnell- und Selbsttests  

 

 

Die Aidshilfe Weimar bietet bereits seit einigen Jahren ein Testangebot in der JVA Tonna an. Dieses läuft 

laut Aussagen der JVA (Medizinischer Dienst) völlig unaufgeregt und zielführend. Das Testprojekt ent-

spricht den Standards der Deutschen Aidshilfe (DAH) und ist als modellhafte Intervention von der DAH 

konzipiert und in enger Absprache mit der JVA Tonna und den regionalen Aidshilfen entstanden. Herr 

Ludwig vom Medizinischen Dienst der JVA Tonna berichtete von einer hohen und guten Annahme des 

Angebots seitens der Menschen in Haft.  

 

„Auch wenn die Auswertung anonym ist, sehen wir den Vorteil darin, dass die Gefangenen 

bei einem positiven Testergebnis auf uns zukommen um eine geeignete Therapie zu  

finden. Somit ist die Grauzone der Infizierten ein wenig kleiner geworden. So richtige 

Schwierigkeiten gibt es eigentlich nicht.“ -  

D. Ludwig, Medizinischer Dienst JVA Tonna  

 

TESTPROJEKT DER AIDSHILFE WEIMAR IN DER JVA TONNA 
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VORLAGE KOOPERATIONSVEREINBARUNG 
„HIV- UND HCV-BERATUNG UND  

TESTUNG IM VOLLZUG“   
 

Zwischen  Aidshilfe XY vertreten durch ………………………………...… 

und  JVA XY vertreten durch ………………………………...… (feste Ansprechperson) 

 
1 Gegenstand und Zweck der Vereinbarung 

Die AH XY und die JVA XY vereinbaren die Umsetzung der 

„HIV- und HCV-Beratung und Testung im Vollzug“ mit den 

zentralen Bausteinen: 

 HIV- und HCV-Testberatung für Insass*innen der JVA 

 HIV- und HCV-Testung für Insass*innen der JVA 

 
2 Geschäftsgrundlage 

Die Aidshilfe XX stellt Beratung und Schnell-Testung zur 

Verfügung. Die JVA XY unterstützt das Angebot mit der 

Übernahme der Materialkosten für Beratung und Testung 

in Haft. Wird die Förderung versagt, hat jede der Parteien 

das Recht, den Kooperationsvertrag aus wichtigem Grund 

zu kündigen. 

 
3 Kooperation der Vertragspartner*innen 

Aufgabenverteilung und Umsetzung X 

Die Aidshilfe XY, fachliche Leitung Strafvollzug, koordiniert 

in Abstimmung mit dem medizinischen Dienst der JVA den 

Prozess der Umsetzung. Die Testberatung und Testung wird 

von Mitarbeitenden der Aidshilfe XY durchgeführt. 

 

Die Deutsche Aidshilfe bietet den beteiligten Mitarbei-

ter*innen der JVA eine Schulung an, in der die Inhalte des 

Projektes, die Zielsetzung und wichtige Fragestellungen 

rund um die Themen HIV und HCV besprochen werden. 

 

Das Testangebot wird 14-tägig für jeweils 3 Stunden in der 

JVA angeboten. Die Gefangenen haben in diesem Rahmen 

die Möglichkeit sich zu HIV und HCV beraten zu lassen. Ge-

fangene, die nach dem Beratungsgespräch einen HIV- oder 

HCV-Test wünschen, können dies kostenlos und anonym 

durchführen lassen. Hierzu werden Schnelltests angeboten. 

 

JVA 

Die JVA stellt in der Zeit der Testbe-

ratung und Testung einen Raum zur 

Verfügung. Dieser sollte über ein 

Handwaschbecken verfügen, zumin-

dest ein einfacher und schneller Zu-

gang zu einem Handwaschbecken 

muss sichergestellt sein. Die Räum-

lichkeiten müssen geeignet sein, 

dass eine vertraulich-anonyme Bera-

tung und Testung möglich ist. 

 

Die JVA erklärt sich bereit das Ange-

bot innerhalb der JVA zu bewerben. 

Die dazu benötigten Materialien wie 

Flyer und Plakate werden von der 

Aidshilfe XY gestellt. 

Ebenfalls verpflichtet sich der medi-

zinische Dienst bei einem reaktiven 

Schnelltestergebnis dieses schnellst-

möglich durch ein Labortest zu über-

prüfen. 

 

Es werden Ansprechparter*innen 

aus der JVA benannt und können bei 

Bedarf angefragt werden. 

 

Für die Gefangenen ist die Teil-

nahme freiwillig. Die JVA stellt sicher, 

dass Gefangene, die das Angebot 

wahrnehmen möchten, einen Zu-

gang erhalten. Ferner regelt der Voll-

zug die dazu notwendigen internen 

Abläufe. 
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Aidshilfe XY/JVA 

Für das Gelingen des Projekts ist eine gute 

Kooperation zwischen den Vertrags-

partner*innen notwendig. Die Vertrags-

partner*innen versichern einen respekt-

vollen und kooperativen Umgang. Der me-

dizinische Dienst muss mit der Veran-

kerung des Projekts bis zur o.g. Laufzeit 

einverstanden sein. 

 

Für die Testsprechstunde wird ein Zeitrah-

men von jeweils 3,5 Stunden vereinbart (3 

Stunden Sprechstunde, 0,5 Stunden Vor- 

und Nachbereitung). Die vereinbarte Zeit 

soll den medizinischen Dienst der JVA 

möglichst nicht in seiner Arbeit beein-

trächtigen. Wenn möglich, sollte auf die 

Arbeitszeiten der Gefangenen Rücksicht 

genommen werden. Zwischen den Koope-

rationspartner*innen werden keine ver-

traulichen Daten über Gefangene ausge-

tauscht, einzige Ausnahme besteht beim 

Vorliegen einer Schweigepflichtsentbin-

dung. In diesem Fall kann auf aus-

drücklichen Wunsch des/der Gefangenen, 

das gemeinsame Gespräch zwischen dem/

der Anstaltsärzt*in, den Projektmitar-

beiter*innen und dem/der betroffenen 

Gefangenen geführt werden. 

 

Ergebnisse und Berichte 

Das Beratungs- und Testprojekt wird durch 

die Aidshilfe XY evaluiert. Grundlage der 

Evaluation sind die Anamnesebögen, die 

für die Testberatung mit den Gefangenen 

verwendet werden, die anonymisierten 

Testergebnisse und die Einschätzungen 

der involvierten Fachkräfte. 

Der Abschlussbericht erhält alle o.g. Punk-

te. Neben dem Abschlussbericht erhält die 

JVA auch jährliche Zwischenberichte zum 

jeweiligen Projektstand.  

 

4 Kündigung 

(1)  Jede*r Kooperationspartner*in ist berechtigt, 

diesen Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu 

kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn 

dem/der kündigenden Vertragspartner*in ein 

Festhalten an dem Vertrag bis zum Vertragsende 

nicht zuzumuten ist. Ein Festhalten an dem Ver-

trag bis zum Vertragsende kann auch dann nicht 

zugemutet werden, wenn ein*e Kooperations-

partner*in gegen die vereinbarten Regelungen 

verstößt und trotz schriftlicher Mahnung dieses 

Verhalten fortsetzt. 

(2)  Im Falle einer fristlosen Kündigung endet das Pro-

jekt 4 Wochen nach der Ankündigung in der JVA. 

(3) Die JVA erhält einen Zwischenbericht und zum 

Ende des Gesamtprojekts den Abschlussbericht. 

 

5 Zuwendungsrechtliche Verpflichtungen /  
    Salvatorische Klausel 

(1)   Zuwendungsrechtliche Verpflichtungen der ein-

zelnen Kooperationspartner*innen gegenüber 

dem Zuwendungsgeber*innen werden durch den 

Inhalt dieser Vereinbarung nicht berührt. 

 (2)  Soweit einzelne Regelungen dieser Vereinbarung 

unwirksam sind oder werden, wird die Wirksam-

keit der übrigen Regelungen nicht berührt. Die 

Kooperationspartner*innen sind verpflichtet, un-

wirksame  Regelungen durch wirksame Regelun-

gen zu ersetzen, die Sinn und Zweck dieser Ver-

einbarung angemessen Rechnung tragen. Eine 

entsprechende Verpflichtung besteht ebenfalls 

im Falle einer Regelungslücke. 

 

 

_______________________ 

Stadt, den Datum 

 

_______________________ 

Aidshilfe XY vertreten durch  

 

_______________________ 

JVA XY vertreten durch    
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FRAGEBOGEN  
HEPATITIS C-/HIV-TESTS IM JUSTIZVOLLZUG  

Anders als in den Checkpoints, ist der Fragebogen durch den/die Mitarbeiter*in auszufüllen!  

JVA: ………………….…………………………………   Bundesland: …………………………………….…………………………..……. 

Aidshilfe: ………………………………...…….…… Mitarbeiter*in .....................................  Datum: .................... 

Informationen zum Angebot und Einstiegsfrage:  

Welchen Test möchten Sie heute machen? 

 Information des Klienten/der Klientin über obligatorische Beratung vor der Testung 

 Information über das Ausfüllen des Fragebogens während der Beratung für  

statistische Zwecke und Hinweis anonyme Erfassung 

 Hinweis diagnostische Fenster HIV-Schnelltest→ 12 Wochen  

(HIV-Labortest 6 Wochen, i.d.R. bereits früher nachweisbar) 

 Hinweis diagnostische Fenster HCV-Schnelltest→ 12 Wochen (HCV-Labortest 7-10 Wochen). 

Beim HCV-Schnelltest gibt es kein klar festgelegtes diagnostisches Fenster, Orientierung an 

HIV-Schnelltest, Antikörperbildung kann z.B. bei Immunschwäche deutlich verzögert sein  

und bis 6 Monate betragen.  

INFEKTIONSSTATUS UND TESTWUNSCH (A) 
HEPATITIS C 
A.1  Warum möchten Sie sich auf Hepatitis C testen lassen? (mehrere Antworten möglich) 

  ☐ Kein HCV-Test gewünscht (weiter mit Frage A4) 

 ☐ Risikosituation  

  ☐ regelmäßige Routine-Testung 

  ☐ noch nie getestet (weiter mit Frage A4)  

  ☐ Sonstiges: _______________________________________________       

 

A.2 Wann haben Sie das letzte Mal einen Hepatitis-C-Test gemacht?  

  ☐ in den letzten 6 Monaten   ☐ länger als 6 Monate     ☐ weiß nicht   

 

A.3 Wie war das Ergebnis des letzten Hepatitis-C-Tests?  

  ☐ Antikörper negativ  

  ☐ Antikörper positiv, keine PCR  

  ☐ Antikörper positiv, PCR positiv  

 ☐ Antikörper positiv, PCR negativ  

 ☐ unklar positiv  

 ☐ weiß nicht  

 Bei HCV AK positiv oder unklar 

positiv: Verweis auf Notwen-

digkeit weiterer Diagnostik 

 Bei positivem HC-Virusnachweis:  

Spontanheilung oder Chronifizierung? 

 Bei Chronifizierung: Therapie? 
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HIV 
A.4 Warum möchten Sie sich auf HIV testen lassen? (mehrere Antworten möglich) 

☐ Kein HIV-Test gewünscht (weiter mit Frage A7) 

☐ Risikosituation           

☐ regelmäßige Routine-Testung           

☐ noch nie getestet  

☐ Sonstiges: ___________________________________        

 

A.5 Wann haben Sie das letzte Mal einen HIV-Test gemacht?  

 ☐ in den letzten 6 Monaten      

 ☐ länger als 6 Monate 

 ☐ weiß nicht   

 

A.6 Wie war das Ergebnis des letzten HIV-Tests? 

 ☐ negativ            

 ☐ positiv           

 ☐ weiß nicht 

 

 
IMPFUNGEN 
A.7 Sind Sie gegen Hepatitis A geimpft?  

☐ ja, letzte Impfung ____________________     

☐ nein           

☐ nein, ich habe eine Hep A durchgemacht  

      und bin immunisiert 

☐ weiß nicht / unklar  

 

A.8 Sind Sie gegen Hepatitis B geimpft?  

☐ ja, letzte Impfung ____________________ 

☐ nein  

☐ nein, ich habe eine Hep B durchgemacht  

      und bin immunisiert 

☐ nein, ich bin chronisch Hep B-infiziert           

☐ weiß nicht / unklar  

Bei HIV-Risiko-Situation in 

den letzten 72 Stunden:  

 Möglichkeit von  

PEP thematisieren 

Bei positivem HIV-Test:  

 Therapie ansprechen 

Wenn kein Impfschutz oder 

Chronifizierung:  

 Impfangebote der JVA besprechen 

 Wenn Chronifizierung: Behandlung 

Hepatitis B ansprechen 
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B–F: MÖGLICHE RISIKOSITUATIONEN UND  RISIKOMANAGEMENT 

DROGENKONSUM (B) 
B.1 Haben Sie jemals illegalisierte Drogen konsumiert? 

 ☐ ja  ☐ nein (weiter mit Frage C.1) 

 

B.2 Haben Sie jemals Drogen injiziert? 

 ☐ ja  ☐ nein  

 

B.3 Welche Drogen haben Sie in den letzten sechs Monaten konsumiert? (mehrere Antworten möglich. 

Antwortmöglichkeiten vorlesen, ankreuzen und Zahl für Konsumform eintragen) 

 Überwiegende  durchschnittliche Anzahl 

 Konsumform (1-5)  Konsumtage pro Monat 

 

Methadon/Polamidon  ..............  (____) ..........................  (________) 

Buprenorphin  ...........................  (____)  .........................  (________) 

Retardiertes Morphin  ...............  (____)  .........................  (________) 

Heroin  .......................................  (____)  .........................  (________) 

Fentanyl  ....................................  (____)  .........................  (________) 

Kokain  .......................................  (____)  .........................  (________) 

Benzodiazepine  ........................  (____)  .........................  (________) 

Alkohol  ......................................  (____)  .........................  (________) 

THC  ...........................................  (____)  .........................  (________) 

Crystal  .......................................  (____)  .........................  (________) 

Sonstige: _________________ .  (____)  .........................  (________) 

Übertragungsmöglichkeiten von 

HCV/HIV bei injizierendem und 

nasalem Konsum besprechen 

 Haben Sie die jeweiligen Drogen in den letzten 

sechs Monaten auch zusammen konsumiert? 

 Falls ja: welche Drogen? Und wie häufig? 

 Beratung zu den Risiken von Mischkonsum  

und Safer Use anbieten 

1 = Injektion 

2 = Rauchen, 

       Inhalieren, 

       Schnüffeln  

3 = Essen, 

       Trinken 

4 = Schnupfen, 

       Sniefen 

5 = andere Arten 
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B.4 Kam es beim Drogengebrauch zu Risikosituationen in den letzten sechs Monaten?  

 (mehrere Antworten möglich, Risiken vorlesen) 

  ☐ nein (weiter mit Frage C.1)  

  ☐ ja, ohne weitere Angaben 

  ☐ ja, und zwar so:  

  ☐ Von jemand anderem gebrauchte Konsumutensilien  

  (Spritze, Nadel, Snief-Röhrchen, Filter, Wasser, Löffel…) benutzt 

  ☐ Konsumutensilien gemeinsam benutzt oder gebrauchte Konsumutensilien  

  zum Aufteilen benutzt, oder aus dem gleichen Wasser aufgezogen 

  ☐ Nadelstichverletzung mit fremder Nadel 

  ☐ Gemeinsam konsumiert und dabei anderen beim Spritzen geholfen oder  

  sich selbst von anderen helfen lassen, ohne dazwischen die Hände gewaschen oder  

  desinfiziert zu haben 

  ☐ Sonstiges: _______________________________________________ 

 

B.5 Wie kam es zu dieser Situation? (mehrere Antworten möglich, Antwortmöglichkeiten vorlesen) 

  ☐ Ich kenne den Menschen, mit dem ich Konsumutensilien geteilt habe 

  ☐ Ich hatte keine eigenen Konsumutensilien 

  ☐ Ich hatte starken Suchtdruck 

  ☐ Ich stand unter Einfluss anderer Drogen/Alkohol 

  ☐ aus Unachtsamkeit/wegen Unübersichtlichkeit beim Konsumieren 

  ☐ aus Unwissenheit 

  ☐ Sonstiges: _______________________________________________ 

  ☐ keine Angabe 

 

B.6 Wie lange liegt die letzte Risikosituation beim Drogengebrauch zurück? 

  ☐ 0 – 3 Tage       

  ☐ 4 Tage bis 3 Monate   

  ☐ länger als 3 Monate       

  ☐ weiß nicht 

 Reden Sie mit den Leuten, mit denen Sie zusammen konsumieren, 

über Infektionsgefahren und Infektionsschutz? 

 Waschen oder desinfizieren Sie die Hände vor und nach dem Konsum?  

 Desinfizieren Sie die Einstichstelle vor dem Injizieren? 



MODUL 3 | UMSETZUNG IN DER PRAXIS 

78 

SEX (C) 
C.1 Hatten Sie in den letzten sechs Monaten Krankheiten, 

die sexuell übertragen werden?  

(mehrere Antworten möglich, Antworten vorlesen) 

  ☐ nein (weiter mit C2) 

  ☐ weiß nicht 

  ☐ ja, ohne weitere Angabe 

  ☐ ja, und zwar: 

   ☐ Syphilis 

   ☐ Genital-Herpes 

   ☐ Chlamydien   

    ☐ Gonorrhoe/ Tripper 

   ☐ Feigwarzen 

   ☐ andere_______________________________________________ 

   

  Falls STI vorlagen, fand eine Behandlung statt? 

   ☐ ja  ☐ nein 

 

C.1.2 Wurde bei Ihnen jemals eine Syphilis diagnostiziert? 

   (Diese Frage wird gestellt, wenn Syphilis-Test angeboten werden soll) 

  ☐ ja  ☐ nein 

 

C.2 Sprechen Sie mit Ihren Sexpartner*innen über Schutzmöglichkeiten und Infektionsrisiken? 

  ☐ immer          ☐ oft  ☐ selten  ☐ nein 

 

C.3 Kam es in den letzten sechs Monaten beim Sex zu Risikosituationen, die für eine HCV- oder HIV-

Übertragung relevant sind? (mehrere Antworten möglich, Risiken vorlesen) 

  ☐ nein (weiter mit Frage D.1) 

  ☐ ja, ohne weitere Angabe von Gründen 

  ☐ ja, und zwar: 

  ☐  ungeschützter Sex bei unklarem HIV-Status 

 ☐  ungeschützter Sex mit HIV-positiven Sexualpartner*in, gleichzeitig wird davon  

  ausgegangen, dass ausreichend Viruslast für eine Übertragung vorhanden war 

  ☐  ungeschützter Sex mit Verletzungsrisiko oder Menstruation bei unklarem bzw.  

  bekannt positivem HCV-Status des Partners/der Partnerin 

  ☐  sonstiges: _______________________________________________ 

 

 Übertragungsmöglichkeiten 

von HCV/HIV ansprechen 

 Schutz durch Therapie 

 PrEP 

 Syphilis-Schnelltest ist immer reaktiv, 

wenn bereits Infektion in der Vergan-

genheit bestand. Zur aktuellen Klä-

rung einen Labortest im Medizini-

schen Dienst empfehlen. 
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C.4 Wie kam es zu dieser Risikosituation oder diesen Risikosituationen?  

(mehrere Antworten möglich, Möglichkeiten/Situationen vorlesen) 

  ☐ keine Angabe 

  ☐ Mein/e Sexpartner*in wollte Sex ohne Kondom  

  ☐ Ich habe Drogen und/oder Alkohol konsumiert und die Kontrolle verloren 

  ☐ Ich bin davon ausgegangen, dass mein*e Sexpartner*in keine Infektionen hat 

  ☐ Ich hatte Lust, ein mögliches Risiko einzugehen 

  ☐ Ich bekomme mit Kondomen keine/nur schwer eine Erektion 

  ☐ Ich hatte kein Kondom 

  ☐ Ich benutze nie Kondome 

  ☐ Ich hatte ein Gefühl des Vertrauens 

  ☐ Ich wollte dem*r Partner*in möglichst nahe sein 

  ☐ Das Kondom ist geplatzt oder abgerutscht 

  ☐ Druck/ Zwang/ sexualisierte Gewalt 

  ☐ Ich weiß nicht, wie es dazu kam 

  ☐ Ich wusste nicht um das Risiko 

  ☐ Sonstiges: _______________________________________________ 

 

C.5 Wie lange liegt die letzte Risikosituation beim Sex zurück? 

          ☐ 0 – 3 Tage  

  ☐ 4 Tage bis 3 Monate  

  ☐ länger als 3 Monate  

  ☐ weiß nicht 

 

 

TATTOOS & PIERCINGS (D) 
D.1 Haben Sie jemals Tattoos oder Piercings in der JVA anfertigen/

stechen lassen? 

  ☐ nein (weiter mit Frage E.1) 

  ☐ ja, Tattoo ☐ ja, Piercing 

 

D.2 Ist dies in den letzten 6 Monaten geschehen? 

  ☐ nein (weiter mit Frage E.1) 

  ☐ ja, Tattoo ☐ ja, Piercing 

 

Möglichkeiten einer  

HCV-Übertragung  

erläutern 
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D.3 Wie kam es zu dieser Risikosituation?  

(mehrere Antworten möglich, Möglichkeiten/Situationen vorlesen) 

  ☐ keine Angabe 

    ☐ Ich wollte unbedingt ein Tattoo/Piercing haben  

  ☐ Verschafft mir Gefühl der Zugehörigkeit 

  ☐ Zeichen des Widerstands/Auflehnung     

  ☐ mir gefällt die Arbeit des/der Tätowierer*in/Piercer*in  

  ☐ Es war ein gutes Angebot/Gelegenheit 

  ☐ Das Risiko war mir nicht bekannt 

  ☐ Gruppendruck      

  ☐ Zwang/Nötigung   

  ☐ Langeweile    

  ☐ Sonstiges: _______________________________________________ 

 

HAUSHALT/HAFTRAUM (E) 
E.1 Leben Sie mit Menschen zusammen, die HCV-positiv sind? 

  ☐ ja    

 ☐ weiß nicht    

 ☐ nein (weiter mit Frage F.1) 

 

E.2 Kam es in den letzten sechs  

Monaten zu Risikosituationen im 

Haushalt/Haftraum (gemeinsame 

Benutzung von Rasierer, Zahn-

bürste, Nagelschere etc.)?  

  ☐ ja    

 ☐ weiß nicht    

 ☐ nein 

 

SONSTIGE RISIKEN (F) 
F.1 Gab es sonstige Situationen in den letzten sechs Monaten, bei denen Sie direkt mit dem Blut von  

anderen vielleicht HCV- oder HIV-positiven Menschen in Berührung gekommen sind?  

  ☐ nein   ☐ ja   ☐ weiß nicht 

 

F.2 Hatten Sie in den letzten sechs Monaten medizinische Eingriffe unter nicht sicher sterilen Bedingungen?  

  ☐ nein   ☐ ja   ☐ weiß nicht 

 

 Wie oft ist das in den letzten 6 Monaten  

passiert?  

 Wie lange liegt die letzte Risikosituation  

im Haushalt zurück 

 Wie kam es zu Risiko-Situationen? 

 Ø Informationen zur Kennzeichnung der Gegenstände. 
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RISIKOEINSCHÄTZUNG UND TESTERGEBNIS (G) 
 

  

 

 

 

G.1 Wie hoch schätzen Sie Ihr Risiko ein, dass der HIV-Test positiv ausfällt? 

  ☐ HIV-Test wird nicht durchgeführt 

  ☐ (niedrig) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 (hoch)  

  ☐ Risiko kann auch auf Nachfrage hin nicht eingeschätzt werden  

 

G.2 Wie hoch schätzen Sie Ihr Risiko ein, dass der HCV-Test positiv ausfällt? 

  ☐ HCV-Test wird nicht durchgeführt 

  ☐ (niedrig) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 (hoch)  

  ☐ Risiko kann auch auf Nachfrage hin nicht eingeschätzt werden  

 

G.3 Haben Sie jemanden, mit dem Sie über ein eventuell reaktives Testergebnis reden könnten?  

(mehrere Antworten möglich) 

  ☐ Nein, ich habe keine Unterstützung 

  ☐ Freund*in 

  ☐ Bekannte*r 

  ☐ Partner*in 

  ☐ Familie 

  ☐ Sozialarbeiter*in 

  ☐ Arzt/Ärztin 

  ☐ andere Mitarbeiter*in der JVA 

  ☐ Pfarrer*in 

  ☐ Vollzugshelfer*in 

  ☐ Mitgefangene*n, zu dem/der ich Vertrauen habe 

  ☐ Andere: _______________________________________________ 

Hatten Sie in den letzten drei Monaten beunruhigende körperliche 

Symptome, die Sie an eine HIV- oder HCV-Infektion denken ließen?  
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FRAGEN ZUR PERSON UND SPRACHEN (H) 
H.1  Alter 

  ☐ unter 21 Jahre   

  ☐ 21 – 29 Jahre   

  ☐ 30 – 39 Jahre 

  ☐ 40 – 49 Jahre  

  ☐ 50 – 59 Jahre 

  ☐ 60 Jahre und älter 

 

H.2 Geschlecht? 

  ☐ männlich ☐ weiblich  ☐ divers ☐ Selbstbezeichnung  ☐ keine Angabe 

 

H.3 Gab es sprachliche Barrieren in der Testberatung? 

  ☐ ja   ☐ nein (weiter zu J.) 

 

H.4 Welche Sprachkenntnisse wären in der Beratung notwendig gewesen? 

  ☐ Arabisch  ☐ Bosnisch  ☐ Bulgarisch  ☐ Englisch ☐ Farsi/Dari  ☐ Französisch 

 ☐ Griechisch  ☐ Italienisch  ☐ Kurdisch  ☐ Kroatisch  ☐ Polnisch  ☐ Portugiesisch  

  ☐ Rumänisch ☐ Russisch    ☐ Serbisch  ☐ Spanisch  ☐ Türkisch    

  ☐ Andere Sprache: ………………………………………………………………………. 

  

H.5 Ergebnis HCV-Schnelltest 

  ☐ nicht reaktiv (negativ)  

  ☐ reaktiv (positiv)  

  ☐ entfällt, kein Test gewünscht 

 

H.6 Ergebnis HIV-Schnelltest/Selbsttest 

  ☐ nicht reaktiv (negativ)  

  ☐ reaktiv (positiv)  

  ☐ entfällt, kein Test gewünscht 

 

H.7  Ergebnis Syphilis-Schnelltest 

  ☐ entfällt, es wird kein Test angeboten 

  ☐ entfällt, kein Test gewünscht   

  ☐ entfällt, da in der Vergangenheit bereits Infektion bestand 

  ☐ nicht reaktiv (negativ) 

  ☐ reaktiv (positiv)  
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Weitere Beratungsinhalte im Anschluss an den letzten Teil des Fragebogens: 

 Ablauf der Testdurchführung 

 Bedeutung des Ergebnisses von Schnelltests (nicht reaktiv, reaktiv) 

 Bestätigungstests bei reaktiven Schnelltest über Medizinischen Dienst 

 Unterstützungsmöglichkeiten bei reaktivem Ergebnis innerhalb der JVA 

 Information über Meldepflicht (Bestätigungstest, PCR) 

 HCV-/ HIV-Infektion und Behandlungsmöglichkeiten (Angst nehmen!) 

 Syphilis Behandlungsmöglichkeiten erläutern 

 Beantwortung offen gebliebener Fragen des/der Klient*in 
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Da Nutzer*innen niedrigschwelliger Angebote 

vielfach nicht für zeitintensive Beratungsgesprä-

che zu gewinnen sind, haben sich Kurzinterven-

tionen mit einem zeitlichen Umfang von 5-30 

Minuten als wirksames Instrument zur zielge-

richteten Sensibilisierung und für den praxisna-

hen Wissenszuwachs erwiesen.  

 

ZIELE 

 Stärkung des Risiko- und Blutbewusstseins 

 Förderung der Motivation zu einem risikore-

duzierten Verhalten 

 Stärkung der Eigenverantwortung und Ver-

besserung der Handlungsfähigkeit 

3.4.3  

KURZINTERVENTIONEN IN 
NIEDRIGSCHWELLIGEN EINRICHTUNGEN 

Kurzinterventionen... 

 sollten nicht länger als  

30 Minuten dauern  

(5 - 30 Minuten) 

 sind mit einfachen Mitteln durchführbar 

 konzentrieren sich auf die Vermittlung von 

Kerninformationen  

 sollten kurzweilig und praxisnah sein 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 
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 Im Online-Shop der Deutschen Aidshilfe finden sich viele Informationsmaterialien, 

die alle kostenlos verschickt werden. Es entstehen keine Versandkosten.  

Außerdem können ausgewählte Materialien heruntergeladen oder im Archiv  

gestöbert werden. aidshilfe.de/shop 

https://www.aidshilfe.de/shop
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Am Ende dieses Moduls haben Leser*innen  

Kenntnisse zu folgenden Inhalten:  

 Wissen um die Bedeutung von  

regelmäßiger Qualitätsentwicklung 

 Kenntnis der Webseite ivd-toolkit.de  

als wichtige Unterstützung in der  

Qualitätssicherung 

MODUL 4  
QUALITÄTS-

ENTWICKLUNG 
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FORTBILDUNG 

Zu einer praxisnahen Qualitätsentwicklung 

gehört die kontinuierliche Fortbildung der 

Projektmitarbeitenden, aber auch des ge-

samten Teams. Im Mittelpunkt sollten die 

Themen stehen, die Einrichtungen mit 

niedrigschwelligen Angeboten besonders 

betreffen. Dies sind u. a.  

 Fortbildungen zu Safer Use und  

Safer Sex 

 Infektionsschutz mit Bezug auf  

verschiedene Drogenkonsumformen 

 HIV- und HCV-Grundlagen /  

Spezialisierung. 

 

Nur durch einen stetigen Wissenszuwachs 

gewinnen Mitarbeiter*innen an Sicherheit 

und können die Themen HIV und Hepatitis 

in den Fokus der Arbeit der Einrichtung zu 

stellen. 

 

Außerdem bildet ein guter Wissensstand 

die Grundlage für die Durchführung von 

Kurzinterventionen. 

 

DOKUMENTATION /  
EVALUIERUNG 

Die Evaluierung des Angebots dient als 

maßgebliches Instrument der Qualitätsent-

wicklung. Hierzu gilt es, die Nutzer*innen 

der Einrichtung zur Wirkung der Angebote 

zu befragen und die Inanspruchnahme zu 

dokumentieren. 

DIE MITTELAKQUISE 

Den Ausgangspunkt eines jeden neuen Angebots bil-

det ein Projektantrag. Selbstverständlich gilt es, u. a. 

einrichtungs- und zielgruppenspezifische Merkmale in 

den Antrag einzubeziehen.  

 

Die inhaltlich-fachlichen Grundlagen sowie ein 

Modell eines Finanzierungsplans für solche 

Anträge finden Sie unter diesem Link:  

ivd-toolkit.de/content/ 

 

Aktuell bieten sich unterschiedliche Förderwege an: 

Neben dem klassischen Förderweg, dem Antrag an 

Kommune oder Land, können Mittel auch über 

Stiftungen wie z.B. die Aktion Mensch eingeworben 

werden. 

 

Erfolgversprechend erscheint insbesondere eine 

Mischfinanzierung, bei der die Träger die notwendi-

gen Vorgespräche mit der für sie zuständigen KV 

(Kassenärztliche Vereinigung) führen. Ziel sollte sein, 

für die Projektärzt*in die Genehmigung eines tempo-

rären Arztsitzes zu erhalten. Dies bedeutet, dass alle 

Kosten, mit Ausnahme der Personalkosten für die Be-

rater*innen, über die GKV abgerechnet werden kön-

nen. Dies würde die Chancen einer Bewilligung von 

kommunalen Mitteln oder Mitteln des Landes erheb-

lich steigern. 

 

Darüber hinaus kann eine Finanzierung über die phar-

mazeutische Industrie angestrebt werden. Hierzu gilt 

es, Gespräche mit jenen Firmen zu führen, die aktuell 

Medikamente zur Behandlung von HIV und Hepatitis C 

auf dem Markt haben. Eine Mischfinanzierung durch 

mehr als eine Firma ist durchaus empfehlenswert. 

IVD-TOOLKIT.DE 
Das bereits erwähnte Toolkit auf ivd-toolkit.de wird viele Infos und Tools zur Sicherung der Qua-

lität in den Test- und Beratungsangeboten umfassen. Es kann z.B. auch bei der Jahresplanung 

und der qualitätsgesicherten Weiterentwicklung der Test- und Beratungsangebote genutzt werden.  



nrw.aidshilfe.de 

https://nrw.aidshilfe.de

